
Ausschreibung 

Bauvorhaben: 

Erstellung Schalllschutzwand 

Kadir  Sari 
Inhaber 

Sarl Gips GmbH 
Toggenburgeistrasse  45 

9500  Wil 

Mobil  +41 (0) 76  /  460 47 77 

Email: k.sari@sari-gips.ch 

Neubauten  I  Umbauten  I  Renovationen 

Bauort: 

Bistro  W.  Garden 

Brühltor  Passage 1 

9000 St.  Gallen 

Auftraggeber: 

Özkan Konak 

Brühltor  Passage 1 

9000 St.  Gallen 

Planung und Bauleitung: 

LIVAG, Katharinengasse  4, 9000 St.  Gallen 

Sari  Gips GmbH, Toggenburgerstrasse  45, 9500  Will 

Angebotsabgabe:  28.01.2025 

Ausführungszeit: Aprit/Mai  2025 

Gewährleistung: BGB/VOB Gewährleistungsfrist:  2  Jahre 

Geprüfte Bausumme inkl. MwSt.: CHF  8023.70 
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Datum Stempel  7,1  Unterschrift 



Pos.:  1 W116-20126-0640.de - W116.de -  F90  Metall-Doppelständerwand  5 4,00  m,  CW  76 (626 
mm),  Diamant GKFI  2x 12,6 mm,  d  =  206 mm,  Rw =  72,2 dB,  MW  2x 60 mm  (G) 

Pos.:  1.1 Nichttragende Innere Trennwand DIN  4103-1  als Montagewand, 

BrandschutztechnIsche Anforderungen  an die  Bekleidung, 

Feuerwiderstandsklasse  90  Minuten nach DIN  4102-2. 

Bewertetes Schalidämm-Maß Rw =  72,2 dB 

Wandhöhe:  3.  m 

(max.  zul. Wandhöhe:  4,00  m) 

Wanddicke:  205 mm 

Umlaufende Anschlüsse starr, 

vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk ... / Leichtbeton 

Ausführung  mit  Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN  18182-1, 

Metallständer als Einfach-Profile  Knauf CW  75,  Achsabstand  625 mm,  als Doppeiständerwerk, 

Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt. 

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN  EN 13162,  Dicke  2x 60 mm, 

Brandverha  lien  nach DIN  EN 13501-1: Al, 

Wärmeleitfähigkeit  À  5 0,040  W/(mK), 

längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN  EN 29053: r 5  kPa•s/m2, 

zwellagig, dicht stoßen, abrutschslcher verlegen, 

Produkt: Knauf  Insulation  Trennwand-Dämmplatte  TP  115 

(Hergestellt  mit  Ecosee  Technology,  einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis 

vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz  von  künstlichen Farben oder 

Färbemitteln) 

oder gleichwertig. 

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten  Gel  DIN  18180  bzw. Typ DFH2IR  EN 520:  Knauf 

Diamant, 

zwellagig, Plattendicke  2x 12,5 mm, 

Verschraubung  mit Diamant-Schraube XTN, 

Verarbeitung gemäß DIN  18181. 

Verspachtelung  der  Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr.  2 des  Bundesverbandes  der 

Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe  Q2  Standardverspachtelung, 

Verarbeitung gemäß DIN  18181. Die  Ausführung erfolgt unter Verwendung  von  DIN  EN 13963. 

Spachtelmaterial Uniflott Typ  4B  oder alternativ Fügenftiller Typ  3B. 

Ausführung gemäß Knauf Detailblatt  Wilde. 

System: Knauf Metallständerwand W115.de 

Menge: 1 m' EP: GP:  

7i 1± 2-1-5 -0 Gesamtsumme:  
2.-

 

Gesamtsumme inkl. MWSt.: 
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LIVAG  AG  für Liegenschaften und Verwaltungen 
Katharinengasse  4 
9000 St.  Gallen 

Zuständig: Christoph Jernnann 
Mail: cj@livag.ch 
Phone: +41/7871922'99 

BISTRO W. Garden 
Herrr Ozkan Konak 
Bruin'tor Passage 1 
9000 St. Gallen 

elektronisch versendet 

Seite  1 von 2 

Offerte Nr.  20250128_1 

Objekt: Brühltor Unterführung,  Bistro 

Datum: 28.01.2025 Ihr Ansprechpartner: Christoph Jermann 

Kundennummer: 26.15 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für  die  geschätzte Anfrage  in der  Realisierung im  Bistro in der  Brühltorunterführung  in St.  Gallen. Gerne 
offerieren wir unsere Leistungen wie folgt: 

Pos. Beschreibung Menge Einzelpreis Preis  in  CHF 

1 Begehung, Gesprächsführung  mit  involvierten Behörden 4 CHF 220.00/h 880.00 

2 Planung, Erstellung Baupläne 3 CHF 220.00/h 660.00 

3 Baustelleneinrichtung pauschal 

  

350.00 

4 Wanderstellung 15m2 CHF 215.00 3'225.00 

5 Spachteln  und  netzen  (KS  setzen) 30m2 CHF 15.00 450.00 

6 Weissputz erstellen 30m2 CHF 24.00 720.00 

7 Wände streichen 30m2 CHF 16.25 487.50 

8 Bauleitung, Endabnahme pauschal 

  

650.00 

Total  exkl. MwSt. 

   

7'422.50 

MwSt.  8.1 'Yo 

   

601.22 

Total  Inkl. MwSt. 

   

8'023.70 

LIVAG, Kalharinengasse  4, 9000 Si.  Gallen 
E-Mail: cl@livag.ch Telefon:  +41/78719'22'99 
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Fur die  erfolgreiche Realisierung  des  gemeinsamen Projektes danken wir bestens und stehen  bel  Fragen gerne zur 
Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

LIVAG  AG  für Liegenschaften und Verwaltungen 

teschn sführer 
hnsto h Jermann 

   

Kontononalmo 

MAN 
Konto !nulend  nul 
bot< 

CH360693 5660 1004 0090 9 
LIVAG AG, Kalharinengnsso 4, 9000  SI.  GnIlen 
Contis Bonk Obenzwil. VAn3entnIshosso 7,9242 Obenewil 

LIVAG, Kalharinengasse 4, 9000 SL Gallen 
E-Mall: cl•livag.ch  Telefon:  +41/78'719'22'99 
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1
 Materialpridanstalt 

Institut für Oaustolfe, für das Oauwesen 
MaSSivbau und Brandschutz 

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

Prüfzeugnis Nummer: P-3391/170/08-MPA  BS 

Gegenstand: 

Antragsteller: 

Ausstellungsdatum: 

Geltungsdauer:  

Nichttragende, raumabschließende Trennwand  mit  einer 
Metallständerunterkonstruktion,  mit  einem  d  =  0,6 mm 
dicken Stahlblech sowie einer beidseitigen Beplankung 
aus Gipsplatten bzw. einer beidseitigen Beplankung aus 
blechkaschierten Gipsplatten  der  Feuerwiderstandsklasse 
F 90  gemäß DIN  4102-2: 1977-09  bel  einseitiger Brand-
beanspruchung 

entspr.  ltd.  Nr.  C  4.2  Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen  (W  TB)  Tell C4  — Fassung März  2022 

Bauarten zur Errichtung  von  nichttragenden, inneren 
Trennwänden, einschließlich Einbauten (Sanitäreinrichtun-
gen),  an die  Anforderungen  an die  Feuerwiderstandsdauer 
gestellt werden  mit  Ausnahme  von  solchen aus  Glas 

Knai:if Gips  KG 
Am  Bahnhof  7 

97346  lphofon 

02.05,2023 

07.05.2023 bis 30.06.2025 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst  15  Seiten und  9  Anlagen. 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüf-
zeugnis Nr. P-3391/170/08-MPA  BS  vom  07.05.2018. 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-3391/170/08-MPA  BS  ist erst 
24.03.2004  ausgestellt worden, 

Diem  eligemeine baunufsichtliche Prdeems  der(  nur voliständig  und  unverändert weiterverbrellet werden. Auszüge oder Kurzunge 
chen Genehmigung  der  MPA Braunschweig. Dokumente  ohm)  Unterschri4  und  Stempel haben keine Gülligkeit Jede  Soho (bases  all 
chen Prülzeugailsses  let mil dent  Dieristelegel  au(  MPA Braunschweig versehen 

Matertalprülenstalt  fur  das  Batt- I Foe 1-49 (0)531.391.5400 I  Norddeutsche  LB  Hannover Notited  body (0761-C  ) • Bauaufslchh <>%.• 

BeethovenstraRe  52 Ine)mpatuts.do 
IBAN: DE58  2505 0000 0106 0200 50 Itch  anerkennt  fur Pride be  achunk

.
):".V/  

BIC:  NOLADE2H und  Zerlifizierung Bowie  no 
weeen (MPA °S) Fax +49 (0)531.391.5800 

MON  " 
D.38100 Biaunachwelo wbwr.rnpa lu.bs du USI.40.Nr. 0E183500854 rung  und  Zedifizlening. 

Steuer-Hr.: 141201122859 
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A Allgemeine Bestimmungen 

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist  die  Anwendbarkeit  der  Bauart im Sinne 
der  Landesbauordnungen nachgewiesen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche PrüfzeugnIs ersetzt nicht  die  für  die  Durchführung  von  Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet  der  Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

Hersteller bzw. Vertreiber  der  Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen  in den 
„Besonderen Bestimmungen" dem Anwender  der  Bauart Kopien  des  allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen.  Der  Anwender hat das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis auf  der  Baustelle bereitzuhalten. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf  der  Zustimmung  der  Materialprüfanstalt für das Bauwe-
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen  von  Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen  des  allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses müssen  den  Hinweis  „Von der  Materialprüfanstalt für das Bauwesen, 
Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung  der  deutschen Originalfassung" enthalten. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis kann nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn 
neue technische Erkenntnisse  dies  erfordern. 

Besondere Bestimmungen 

1 Gegenstand und Anwendungsbereich 

1.1  Gegenstand 

1.1.1  Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) gilt für  die  Herstellung und Anwendung 
von  nettragenden, raumabschließenden Trennwandkonstruktionen  die  bei einseitiger Brand-
beanspruchung  der  Feuerwiderstandsklasse  F 90,  Benennung (Kurzbezeichnung)  F 90-A 
nach DIN  4102-2: 1977-09 1  angehören. 

1.1.2 Die  nichttragenden, raumabschließenden Trennwandkonstruktionen bestehen im Wesentli-
chen aus einer Metallständerunterkonstruktion, einer Stahlblecheinlage und einer beidseitigen 
Beplankung aus Gipsplatten bzw. einer beidseitigen Beplankung aus blechkaschierten Gips-

 

platten. Details sind dem Abschnitt  2  zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen eugnis zu 
entnehmen. 

L.  

*) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis enthält durch datierte und undatierte Verweisungen Fes n  Pub-

 

likationen.  Die  Verweisungen sind  an den  lewelligen Stellen im Text zitiert, und  die  Publikationen sind  au ührt. Bei 
datierten Vorweisungen müssen spätere Änderungen oder überarbeitungen dieser Publikationen  bel  diesem allgeme nen bauaufslcht-
lichen Prüfzeugnis berücksichtigt werden.  Bel  undatierten Verweisungen gilt  die  letzte Ausgabe  der in  Bezug genommenen Publikati-
onen. 
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1.2  Anwendungsbereich 

1.2.1 Die  nichttragende, raumabschlleßende Trennwandkonstruktion muss  von  Rohdecke zu Roh-
decke spannen und ist entsprechend Abschnitt  2  zu befestigen. 

Wird  die  nichttragende, raumabschließende Trennwandkonstruktion  z. B. an  Unterdecken be-
festigt oder auf Doppelböden gestellt, so Ist  die  Feuerwiderstandsklasse durch Prüfungen 
nachzuweisen. 

1.2.2 Die  aussteifenden und unterstützenden Bauteile müssen  in  ihrer aussteifenden und unterstüt-
zenden Wirkung mindestens  die  gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen wie  der  Gegen-
stand nach Abschnitt  1.1. 

1.2.3 Die  nichttragenden, raumabschließenden Trennwandkonstruktionen dürfen mit einer beliebi-
gen Wandbreite hergestellt werden.  Die  zulässige Wandhöhe ist aus brandschutztechnischer 
Sicht Trennwandkonstruktionen  der 

Variante  1  gemäß Abschnitt  2.2,  Tabellen  2  und  3  auf  h  s 4  m, 

• Variante  2  gemäß Abschnitt  2.2,  Tabellen  2  und  3  auf  h  s 3  m  und 

Variante  3  gemäß Abschnitt  2.2,  Tabellen  2  und  3  auf  h  s 4  m 

begrenzt. Durch  die  Vorgaben  von  DIN  4103-1  :  2015-06  für  den  Nachweis  der  Biegegrenz-
tragfähigkeit gegenüber statiecher Belastung für  den  Einbaubereich  1  (Linienlast  0,5  kN/m) 
und  den  Einbaubereich  2  (Linienlast  1  kN/m) sowie unter stoßartiger Belastung (weicher bzw. 
harter Stoß) können sich geringere Wandhöhen ergeben.  Die  geringere Wandhöhe ist maß-
gebend. 

1.2.4  Durch übliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu  d  =  0,5 mm  Dicke wird  die  Feuerwider-
standsdauer nicht beeinträchtigt. 

Zusätzliche Bekleidungen (Bekleidungen aus Stahlblech ausgenommen),  z. B.  Putz oder Ver-
blendungen, sind erlaubt. Bei  der  Verwendung  von  brennbaren Baustoffen sind gegebenen-
falls jedoch bauaufsichtliche Anforderungen einzuhalten. 

1.2.5  Folien und Bahnen innerhalb  der  Konstruktion, auch aus brennbaren Baustoffen, mit einer 
Dicke  d  s  0,54hm beeinflussen  die  angegebene Feuerwiderstandsdauer  des  Gegenstandes 
nach Abschnitt  1.1  nicht. 

1.2.6  Für  die  Durchführung  on  Rohleitungen, gebündelten elektrischen Leitungen, installationska-
nälen, Kabelkanälen oder Lüftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuerwi-
derstandsklase6 durch Prüfungen nachzuweisen ist.  Es  sind weitere Eignungsnachweise,  z. B. 
im Rahmen  der  Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. einer allgemei-
nen Bauartgenehmigung oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, erforder-
lich. 

1.2.7  Wenn  In  raumabschlleßenden Wandkonstruktionen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse 
Verglasungen, Feuerschutzabschlüsse oder Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung 
in  Lüftungsleitungen mit bestimmter' Feuerwiderstandsklasse eingebaut werden sollen, ist  die 

ignung dieser Einbauten  in  Verbindüng mit  der  Wandkonstruktion durch Prüfungen nachzu-
men.  Es  sind weitere Eignungsnachweise,  z. B.  Im Rahmen  der  Erteilung einer allgemeinen 
aufslchtlichen Zulassung oder einer allgemeinen Bauartgenehmigung, erforderlich. 



Knauf CW-Profil  2 50/50-06 
Knauf .UW-Profil  2 50/40-06 

a s 312,5 mm 

Knauf CW-Profil  2 50/50-06 
Knauf UW-Profil  2 50/40-06 

a s 312,5 mm 
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Die  Liste  der  Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis 
erteilt wurde, ist  bel  der  Prüfstelle hinterlegt. 

2.2 Bestlmmungen für  die  Ausführung 

Die  nichttragenden, raumabschließenden TrennwandkonstruktIonen werden  in  Abhängigkeit 
der  Metaliunterkonstruktion,  der  Beplankung sowie  der  zulässigen Höhe Wand  in  drei Trenn-
wandkonstruktion unterschieden. 

Die  Trennwandkonstruktionen müssen entsprechend  den  nachfolgenden Abschnitten und  den 
entsprechenden Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ausgeführt 
werden. 

2.2.1  Unterkonstruktion 

Die  Decken- bzw. Bodenanschlussprofile und  die  Metallständer müssen nach  den  Angaben 
von  DIN  18182-1  bzw. DIN  EN 14195  ausgeführt werden. 

Tabelle  2:  Übersicht Metallunterkonstruktionen  in  Abhängigkeit  der  Beplankung 

Beplankung je Wandseite TK* Metallunterkonstruktion 

1 

3 

2 

Knauf 'CW-Profil  2 50/50-06 
Knauf UW-Profil  2 50/70-06 
(Deckenanschluss) 
Knauf UW-Profil  2 50/40-06 
(Bodenanschluss) , 

a s 312,5 mm 

= Trannwandkonstruktion Varinnte 

1.Lage:  2 20 mm  Knauf Massivbauplatte GKF 

2.Lage:  2 0,5 mm  Stahlblech 

3,  Lage:  2 12,5 mm  Feuerschutzplatte Knauf 
Piano  GKF 

1.Lage:  2 15 mm  Knauf Feuerschutzplatte GKF 

2.Lage:  2 0,5 mm  Stahlblech 

3.Lage:  2 15 mm  Knauf Feuerschutzplatte GKF 

1.Lage:  2. 12,9 mm  Knauf Diamant  Steel  GKFI 

2.Lage:  2 12,9 mm  Knauf Diamant  Steel  GKFI 

2.2.2  Beplankung, Befestigung und Fugenausbildung 

Die  Bepiankung  der  Trennwandkonstruktionen muss aus Knauf Gipsplatten und 
sehen angeordneten Lage aus Stahlblech bzw. blechkaschierten Gipsplatten gemäß Tabelle  1 
bestehen.  Die  beidseitig  der  Trennwand angeordnete zweilagige bzw. drellagige Beplankung 
muss eine geschlossene Oberfläche aufweisen und ist auf  den  Ständern dicht zu stoßen. 

Die  Befestigung  der  Beplankung auf  den  Ständerprofilen hat gemäß  den  Anlagen mit Knauf 
Schnellbauschrauben nach DIN  18182-2  und DIN  EN 14566  zu erfolgen.  Bel  mehrlagiger Be-
plankung ist jede Lage für sich  in den  Ständern und/oder Riegeln zu befestigen. 
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1.2.8  Aus  den  für  die  Bauart gültigen technischen Bestimmungen  (z. B.  Bauordnung, Sonderbau-
vorschriften, Normen oder Richtlinien) können sich weitergehende Anforderungen oder ggf. 
Erleichterungen ergeben. 

1.2.9  Soweit Anforderungen  an den  Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbrin-
gen. 

Der  Antragsteller erklärt, dass - sofern für  den  Handel und das Inverkehrbringen oder  die  Ver-
wendung Maßnahmen im Hinblick auf  die  Hygiene,  den  Gesundheitsschutz oder  den  Umwelt-
schutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw.  in der  erforderlichen Weise 
bekanntgemacht werden. 

Daher bestand kein Anlass,  die  Auswirkungen  der  Bauprodukte im eingebauten Zustand auf 
die  Erfüllung  von  Anforderungen  des  Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen. 

2 Bestimmungen für  die  Bauart 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

Für  die  zu verwendenden Bauprodukte gelten  die in der  Tabelle  1  zusamme 
ben  hinsichtlich  der  Bezeichnung,  der  Materialkennwerte,  der  bauaufsichtlich 
und  des  Verwendbarkeitsnachwelses. 

Tabelle  1:  Zusammenstellung  der  Kennwerte  der  wesentlichen Bauprodukte 

Bauprodukt/ 
ggf. Verwendbarkeitenachwels 

Dicke 
(Nennmaß) 

[mm] 

Rohdichte 
im Gebrauchs-

 

zustand 

[14M3] 

Bauaufslchtliche 
Benennung 
nach  W  TB 

Feuerschutzplatten Knauf  Piano  GKF 

   

Typ DF nach DIN  EN 620  und 12,5 ?. 800 nichtbrennbar 
Typ GKF nach DIN  16180 

   

,Knauf Feuerschutzplatte GKF 

   

Typ DF hach DIN  EN 520  und 15 ;.?. 860 nichtbrennbar 
Typ KF nach DIN  18180 

   

Knauf Massivbauplatto GKF I 

   

Typ DF nach DIN  EN 520  und 2() 800 nichtbrennbar 
Typ GKF nach DIN  18180 

   

Knauf Diamant  Steel  GKFI mit Blechka-
schierung  (t  =  0,4 mm) 

nach DIN  EN 14190  gemäß Leistungser 
klärung Nr.  0010.  Knauf.  Dia-
mant_SteeLGKFi_2018-'05-16 

12,9 > 1100 nichtbrennbar 

Mineralwolle (eswolle) nach DIN  EN 
13162  (Schmelzpunkt<  1000°C) 

> 

 

nichtbrennbar 

Mineralwolle (Steinwolle) 

   

Knauf  Insulation  DPF  40  nach DIN  EN 

 

40 nichtbrennbar 
13162  (Schmelzpunkt 1000°C) 

   

Die  laut Landesbauordnung für das jeweilige Bauprodukt geforderte überelnstImmung/Kon-
formität nach Tabelle  1  muss für  die  Anwendung gewährleistet sein. 
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Zul. Wand-
höhe 

5 4 m 
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Für das Verfüllen bzw. Verspachteln  der  Trennwandkonstruktionen ist Knauf Fugenspachtel 
nach DIN  EN 13963  zu verwenden.  Die  Fugen bzw. Plattenstöße  der 1.  Plattenlage sind mit 
Knauf Fugenspachtel zu verfüllen.  Die  Fugen bzw. Plattenstöße und Schraubenköpfe  der 2. 
Plattenlage sind mit Knauf Fugenspachtel zu verspachteln. 

Elne  Übersicht  der  Trennwandkonstruktionen  in  Abhängigkeit  der  MetallunterkonstruktIon und 
der  Beplankung ist  der  folgenden Tabelle  3  zu entnehmen. 

Tabelle  3:  Übersicht  der  Trennwandkonstruktionen 

Beplankung Jo  Wandseite 

. Lage:  20 mm 

Knauf Massivbauplatte GKF 
bxhS  2500 mm x 625 mm,  liegend, 
Knauf Schnellbauschrauben  TN a 0 3,5 x 35 mm, 
a s 300 mm 

2.  Lage:  Z 0,5 mm 

Stahlblech 
bxhs  3000 mm x 1000 mm,  liegend, 
Knauf Schnellbauschrauben  TN k 0 3,5 x 35 mm, 
a s 600 mm 

3.  Lage:  z 12,5 mm 

Feuerschutzplatte Knauf  Plano  GKF 
b x  h  1250 mm x 3000 mm,  stehend, 
Knauf Schnellbauschrauben  TN k 0 3,5 x 45 mm, 
a s 250 mm 

1.Lam: k 15 mm 

Knauf Feuerschutzplatte GKF 
bxhs  1250 mm x 2500 mm,  stehend, 
Knauf Schnellbauschrauben  TN z 0 3,5 x 35 mm, 
a s 750 Mm 

2.Lage:  k 0,5 mm 

Btahlblech 
Knauf Schnellbauschrauben  TN k 0 3,6 x 35 mm, 
montagebedingte Fixierung  an den  Ecken 

3.Lane:  k 15 mm 

Knauf Feuerschutzplatte GKF 
bxhs  1250 mm x 3000 mm,  stehend 
Knauf Schnellbauschrauben  TN k 0 3,5 x 45  m 
a s 250 mm 

TK* Metallunterkon-
struktion 



TK* 

3 

Beplankung Jo  Wandseite 

1.Lane:  2 12,9 mm 

Knauf Diamant  Steel  GKFI 
bxhs  2500 mm x 625 mm,  liegend, 
Knauf Schnellbauschrauben  TN  k 0  3,5 x 35 mm, 
a s 300 mm 

2.Lane:  2  12,9 mm 

Knauf Diamant  Steel  GKFI 
bxhs  625 mm x 2500 mm,  stehend, 
Knauf Schnellbauschrauben  TN  2 0  3,5 x 45 mm, 
a s 250 mm 

Zul. Wand-
hate 

s 4 m 
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Metallunterkon-
struktion 

Knauf CW-Profil 
k  50/50-06 

Knauf UW-Profil 
2 50/70-06  (Decken-

 

anschluss) 

Knauf UW-Profil 
2  50/40-06  (Boden-

 

anschluss) 

a s 312,6 mm 

') TK Trennwandkonstrellon 

Die  d  2 0,5 mm  dicken,  horizontal  angeordneten Stahlbleche sind mit einer horizontalen Über-
lappung  von  mindestens  ü  =  100 mm  auszuführen und montagebedingt  an den  Ecken mit 
Knauf Schnellbauschrauben  in  Abmessungen entsprechend  den  für  die 1.  Lage verwendeten 
Knauf Schnellbauschrauben zu fixieren und abschließend mit Knauf Schnellbauschrauben  der 
2.  Plattenlage  an der  Unterkonstruktion befestigt werden. 

Bei Ausführung  der  Trennwandkonstruktion  1  sind  die  Knauf CW-Profile beidseitig mit jeweils 
einem Stahlniet  0 3 mm x 8 mm an den  Knauf UW-Profilen zu fixieren. 

Trennwandkonstruktion  1  

Die 1.  Plattenlage ist liegend anzuordnen.  Der  Versatz  der  senkrechten Plattenstöße  der 1. 
Lage muss mit dem sechsfachen Ständerabstand  (a  =  1875 mm)  entsprechen.  Die 2.  Platten-
lage ist stehend anzuordnen. Kreuzfugen sind nicht zulässig. 

Trenneandkonstruktion  2 

Die 1.  und  2.  Plattenlage sind stehend anzuordnen.  Der  Versatz  der  senkrechten Plattenstöße 
muss irindestons dem zweifachen Ständerabstand  (a  =  626 mm)  entsprechen. Horizontale 
Plattenstöße einer jeden Lage sind um mindestens  a  =  200 mm  zu versetzen. Kreuzfugen sind 
nicht zulässig. 

Trennwandkonstruktion  3 

Die 1.  Plattenlage ist liegend anzuordnen.  Die 2.  Plattenlage ist stehend anzuordnen.  Der  Ver-
satz  der  senkrechten Plattenstöße  der 1.  Plattenlage muss mindestens dem einfachen Stän-
derabstand  (a  =  312,5 mm)  entsprechen. Horizontale Plattenstöße  der 2.  Plattenlage sind um 
a  =  400 mm  zueinander zu versetzen.  Der  Versatz  der  vertikalen Plattenstöße  der 1.  zur  2. 
Plattenlage muss mindestens dem zweifachen Ständerabstand  (a  =  625 mm)  entsprechen. 
Der  Versatz  der  horizontalen Plattenstöße  der 1.  zur  2.  Plattenlage muss a  =  200 
mm  entsprechen. Kreuzfugen sind hicht zulässig. 
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2.2.3  Dämmung 

In der  Trennwandkonstruktion  3  ist zwischen  den  Knauf CW- Profilen eine  40 mm  dicke Mine-
ralwolle nach DIN  EN 13162  mit  einem Schmelzpunkt  von  <  1000°C  nach DIN  4102-17  gemäß 
Tabelle  1  anzuordnen, wobei  die vg.  Dämmung durch strammes Einpassen zwischen  den 
Ständern zu sichern ist. 

Die  Dicke  der  Dämmung muss bei entsprechend dickeren Wänden (Knauf CW-Profile  50/50-
06)  mindestens  80  %  der  Tiefe  des  Wandhohlraumes  der  Trennwandkonstruktion betragen 
muss. 

2.2.4  Anschlüsse  an  umgebende Bauteile 

2.2.4.1  Feste Anschlüsse  an  Massivbauteile 

im Bereich  des  Decken- und Fußbodenanschlusses sind  die  Knauf UW-  Profile  mit Knauf De-
ckennägeln >  6,0 mm x 45 mm in  Verbindung mit jeweils einer  k 115 mm  dicken Unterleg-
scheibe  0 30 mm,  im Abstand  von a s 500 mm an den  Massivbautellen kraftschlüssig zu be-
festigen. 

Im seitlichen Anschlussbereich sind  die  Knauf CW-  Profile  jeweils mit Knauf Deckennägeln 
6,0 mm x 45 mm in  Verbindung mit jeweils einer Unterlegscheibe  0 30 mm,  t>  1,5 mm  im 

Abstand  von a 5 1000 mm an den  Massivbautelien kraftschlüssig zu befestigen. 

Alternativ dürfen Dübel aus Stahl  (z. B.  Stahlschrauben / Stahldübel, Nagelanker)  MO  bzw. 
k 6 mm  (Spannungsquerschnittsfläche jeweils  k 20,1  mm2) verwendet werden,  die  für  den 

Untergrund sowie  die  Anwendung geeignet sind und  die den  Angaben gültiger allgemeiner 
blauaufsichtlicher Zulassungen (abZ)  des  Deutschen Instituts für Bautechnik,  Berlin,  bzw. einer 
europäisch technischen Zulassung (ETA) bzw. einer europäisch technischen Bewertung (ETA) 
entsprechen. Sofern  die  Zulassung bzw. Bewertung keine Aussagen zur erforderlichen Feu-
erwiderstandsdauer  der  Befestigungsmittel trifft, sind bei Anschluss  an  Stahlbeton Befesti-
gungsmittel aus Stahl  der  Minqestgröße  M8  mit  der  doppelten Setztiefe (z.B. 2he1) - mindestens 
jedoch  6 cm  tief - - und einer maximalen rechnerische Zugbelastung je Dübel  von 500  N  (vgl. 
DIN  4102-4: 1994-03,  Abschnitt  8.5.7,5)  einzubauen.  Die  effektive Setztiefe (her) ist  der  gülti-
gen Zulassung bzw. Bewertung zu entnehmen.  Die  Belastung auf  die  Dübel kann als zentri-
sche Zugbeanspruchung  (N),  Querbeanspruchung  (V)  oder als Kombination (Schrägzugbean-
spruchung) aus beiden aufgebracht werden. 

Alternätiv dürfen Dübel verwendet werden, deren brandschutztechnische Eignung durch eine 
Prüfung und Beurteilung über  die  jewélls erforderliche Feuerwiderstandsdauer durch eine an-
erkannte Prüfstelle erbracht wurde. 

Dübel sind entsprechend  den  technischen Unterlagen  (z. B.  Montagerichtlinien) und gemäß 
den  Vorgaben  der  Zulassung bzw. Bewertung (abZ oder ETA) einzubauen. 

In  jedem Fall muss  die  Eignung  der  Dübel für  den  jeweiligen Untergrund und  die  Anwendung 
auch für  den  kalten Einbauzustand zulässig und nachgewiesen sein. (Vorgaben für  den  kalten 
Einbauzustand ,gelten uneingeschränkt  welter). 

Die  Fuge zwischen  der  Beplankung und dem angrenzenden Bauteil ist  in  Beplankungsdicke 
vollständig dicht mit Knauf Fugenspachtel zu verschließen. 

ahlweise dürfen  die  Anschlüsse  an die  umgebenden Bauteile mit einem Streifen aus einer 
axlmal  ci  =  5 mm  dicken Mineralwolle nach DIN  EN 13 162  (Rohdichte  100  kg/m3, nicht-

rennbar, Schmelzpunkt >  1000  °C  nach DIN  4102-17)  hinterlegt werden, wenn  in  Beplan-
kungsdicke mit Knauf Fugenspachtel nach DIN  EN 13963  vollständig dicht verschlossen wird. 
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2.2.4.2  Feste Anschlüsse  an  Stahltrapezbleche 

Im vorliegenden allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis wird ausschließlich  der  Anschluss 
der  Trennwandkonstruktion  an  bekleidete Trapezblechdecken bzw. -dächer mit  den  entspre-
chenden konstruktiven, brandschutztechnisch relevanten Querschnittswerten beschrieben. 

Eine nichttragende, raumabschließende Trennwandkonstruktion darf entsprechend  den  Ab-
schnitten  2.2.1  und  2.2.2  - gemäß  den  Anlagen -  an  bekleidete Trapezbleche, angeschlossen 
werden,  die  mindestens  der  Feuerwiderstandsklasse  der  Trennwandkonstruktion entspricht 
und muss über einen gesonderten bauaufsichtlichen Anwendbarkeitsnachweis verfügen. 

Das bekleidete Trapezblech muss folgende Querschnittswerte aufweisen: 

Profiltafel: Positivlage 

Achsabstand  der  Untergurte:  b s 305 mm 

Sickenhöhe: h  2 90 mm 

Nennblechdicke: t  k 0,75 mm 

Es  ist darauf zu achten, dass  die  Tragrichtung (Längsrichtung)  der  Trapezbleche stets recht-
winklig zur Längsachse  der  Trennwand verlaufen muss,  d. h.  die  Ober- und Untergurte sowie 
die  Hoch- und Tiefsicken  der  Trapezbleche müssen rechtwinklig zur Wandlängsachse verlau-
fen. 

Die  Befestigung  der  Trennwandkonstruktion  an den vg.  bekleideten Trapezblechen muss  an 
den  Untergurten  der  Tiefsicken erfolgen. Hierbei ist das Knauf UW-  Profil  des 
Decken-/Dachanschlusses  am  Untergurt  des  Trapezbleches  mit  jeweils zwei Knauf Universal-
schrauben  FN 0.' 4,3 mm x 35 mm", a  ‹.  305 mm,  zu befestigen, wobei  die vg.  Universal-
schrauben  je  Tiefsicke versetzt anzuordnen  und  jeweils  mit  einer Unterlegscheibe  0 30 mm, 
t 2,0 mm,  zu hinterlegen sind.  Die  Mindestbreite  des  Untergurts  der  Tiefsicke muss entspre-
chend  bu  k 40 mm  betragen. 

Der  Anschluss  der  Trennwandkonstruktion ist verdeckt auszuführen. D.h.  die  Beplankung  der 
Trennwandkonstruktion ist bis  an die  Tiefsicken  der  Trapezbleche heranzuführen.  Die  Beplan-
kung  der  Trapezbleche ist im Anschlussbereich  der  Trennwandkonstruktion entsprechend 
auszusparen.  Es  sind weitere Maßnahmen, z.B. Sickenfüller aus Mineralwolle, zur Vermei-
dung einer Brandweiterleitung  in den  Bereichen  der  Hochsicken  der  Trapezbleche zu ergrei-
fen.  Die  Trapozblecho müssen eine Beplankung aus mindestens  2 x  20mm Gipsplatten, Typ 
GM-F  gemäß DIN  EN 15283,  gemäß Tabelle  1  aufweisen, und sind gegen  die  Beplankung  der 
Trennwandkonstruktion zu stoßen. 

Die in die  Knauf UW-  Profile  eingestellten Knauf CW-  Profile  sind oben, d.h. im Bereich  der 
Trapezbleche sowie im Fußbodenanschluss auf beiden Selten mit jeweils mindestens einem 
Stahl- Blindniet  0 3 mm x 8 mm an den  Knauf UW- Profilen kraftschlüssig zu befestigen. 

Weitere Details sind  den  Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu 
entnehmen. 
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2.2.4.3  Gleitende Anschlüsse  an  Massivdecken 

Wahlweise darf  die  Trennwandkonstruktion im Bereich  von  Massivdecken mit einem gleiten-
den Deckenanschluss gemäß  der  Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnis ausgeführt werden, wobei  die  nachfolgenden Randbedingungen einzuhalten sind: 

als Deckenprofile sind Knauf UW-  Profile >  50x70x06  mm  anzuordnen 

an  jedem zwelten Knauf CW- Profilist ein Knauf Wandsteckwinkel gemäß  den  Anlagen 
zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis über eine Schraube  M5 x 20 mm 
in  Verbindung mit einer Unterlegscheibe  5,3 mm x 20 mm x 1,25 mm  und einer Mutter 
M5  mindestens handfest zu befestigen, 

der  jeweilige Knauf Wandsteckwinkel ist  an der  Massivdecke  über  zwei Stück Schraub-
anker „HILTI HUS3-P  6x40" der  HILTI  Deutschland AG,  Kaufering, zu befestigen, wo-
bel  die  Randbedingungen  der  ETA-13/1038  einzuhalten sind. Wahlweise können  die 
in  Abschnitt  2.2.5.1  aufgeführten Dübel aus Stahl  (z. B.  Stahlschrauben / Stahldübel, 
Nagelanker)  2 M6  bzw.  0 2 6 mm  (Spannungsquerschnittsfläche jeweils  2 20,1  mm2) 
bzw.  M8  verwendet werden, wenn  die vg.  Befestigungsmittel  die in  Abschnitt  2.2.5.1, 
Absatz  3  bis  6,  angegeben Randbedingungen einhalten, 

die  Knauf CW-  Profile  müssen mindestens  I  =  12 mm welt in die  Knauf UW-  Profile 
eingestellt werden, wobei  der  Abstand zwischen dem oberen Ende  des  Knauf CW-
Profils  und  dem oberen Ende  des  Langlochs  in  dem  vg.  Stahlwinkel dem Gleitmaß  „a" 
entsprechen muss 

die  im Bereich  des  gleitenden Deckenanschlusses befindlichen beiden Beplankungs-
lagen  der  Trennwandkonstruktion sind jeweils so zu kürzen, dass das erforderliche 
Gleitmaß  a <40 mm  eingehalten wird, 

anschließend sind Im Bereich  des  gleitenden Deckenanschlusses drei  horizontal  ver-
laufende mindestens  2 12,5 mm  dicke Abdeckstreifen aus Gipsplatten, entsprechend 
der  verwendeten Gipsplatten  der  Trennwandkonstruktion, anzuordnen, wobei  die  Höhe 
des  dritten, d.h. raumseitig sichtbaren Abdeckstreifens, so gewählt werden muss, dass 
seine  untere  horizontale  Kante mindestens bündig  mit  der  Oberkante  der  gekürzten  1. 
Plattenlage  der  Trennwand-Beplankung abschließt, d.h.  seine  Höhe  be  ri  rtj  s-
tens  h  =  90 mm  +  (2 x a), 

die  Abdeckstreifen sind  mit 

Knauf Schrauben XTB  3,9 x 38 mm  (erster Abdeckstreifen), 

Knauf Schrauben XTB  3,9 x 38 mm  (zweiter Abdeckstreifen), 

Knauf Schrauben XTB  2 3,9 x 55 mm  (dritter Abdeckstreifen) 

an  dem Knauf UW-  Profil  zu befestigen, wobei  je  Feld (entspricht dem einfachen Achs-
abstand) jeweils mindestens  2  Stück  der vg.  Schrauben zu verwenden sind  und 

die  Fuge zwischen  den  drei Abdeckstreifen und  der  angrenzenden Massivdecke ist 
über  die  gesamte Dicke  der  drei Abdeckstreifen vollständig dicht mit Knauf Fugen-
spachtel nach DIN  EN 13963  zu verschließen. Wahlweise dürfen  die  Anschlüsse  an 
die  angrenzende Massivdecke mit einem Streifen aus einer  maximal  d  =  5 mm  dicken 
Mineralwolle nach DIN  EN 13182  (nichtbrennbar, Schmelzpunkt .>  1000  °C  nach DIN 
4102-17)  hinterlegt werden, wenn  der  Bereich  der  drei Abdeckstreifen mit Knauf Fu-
genspachtel vollständig dicht verschlossen wird. 
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Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau  des  gleitenden Deckenanschlusses  an  Mas-
sivdecken sind  den  Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufslchtlichen Prüfzeugnis zu entneh-
men. 

2.2.4.4  Feste Anschlüsse  an  bekleidete Stahibauteile 

Die  Trennwandkonstruktionen dürfen  an  bekleidete Stahlbauteile angeschlossen werden,  die 
eine Feuerwiderstandskiasse aufweisen,  die  eine Stufe höher ist als  die der  Trennwandkon-
struktion  (d. h.  z. B. F 60  bel  F 30-Trennwänden  und  F 120  bei  F 90-Trennwänden). Für  die 
bekleideten Stahlbauteile muss ein bauaufsichtlicher Nachweis (DIN  4102-4  oder ein allge-
meines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) vorliegen.  Der  Anschluss  muss  mit  geeigneten Bales-
tigungsmittel erfolgen,  die  mindestens  die  o.  g.  Spannungsguerschnittsflächen aufweisen.  Die 
Abstände dieser Befestigungsmittel dürfen  die  o.  g.  Abstände nicht überschreiten 

2.2.5  Einbauten 

In die  Wandkonstruktion dürfen Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen usw. (sog.  Eli-  Do-
sen) eingebaut werden. 

Der  Einbau  der vg.  Elt- Dosen darf  in den  beiden nachfolgend beschriebenen Varianten erfol-
gen. 

Variante  1  — Hinterlegung aus Mineraiwolle  

Unterhalb  der  vorgesehenen  Eli- Dose  ist zwischen zwei benachbarten Knauf CW- Profilen 
ein Knauf UW-  Profil  ?. 50x40x06 als Riegel zur Sicherung  der  Mineralwolle gegen Herabrut-
schen anzuordnen.  Die  freien Enden sind einzuschneiden, abzuwinkeln  und  an den  Knauf 
CW- Profilen kraftschlüssig (Vernietung, Verschraubung oder Verkrimpung) zu befestigen. 

Auf das  vg. horizontal  angeordnete Knauf UW-  Profil  ist ein insgesamt mindestens 
h 1000 mm  hoher nichtbrennbarer Wärmedämmstoff aus Mineralwolle nach DIN  EN 13162 
(Rohdichte  p  40kg/m3, Schmelzpunkt  k 1000°C  nach DIN  4102-17)  anzuordnen, dessen Di-
cke mindestens  80  %  der  Tiefe  des  Wandhohlraumes  der  Trennwandkonstruktion entspre-
°hen muss.  Die  Mineralwolle ist so anzuordnen, dass  die  Elt-Dose umlaufen  500 mm  hinterlegt 
wird. 

Es  ist ein Dämrnstoff aus Mineralwolle (Steinwolle, nichtbrennbar, Schmelzpunkt  1000°C), 
Knauf  Insulation  „DPF  40"  gemäß  Tabelle  1  zu verwenden. 

Anschließend Ist  die  Öffnung für didElt-Dose  in die  Beplankung zu schneiden  und  die  Elt-
Dose einzusetzen.  Der vg.  W.ärmeciärnmstoff ist durch  die  Elt-  Dose  zu komprimieren. Verblei-
bende Spalte zwischen  der  Elt- DoSe'und  der  Beplankungslaibung sind  in  Beplankungsdicke 
hohlraumfüliend dicht  mit  „Kriauf- Gipsspachtel" zu verschließen. 

Variante  2  — Hinterlegung  von  Gipsplatten  

Unterhalb  der  vorgesehenen Elt-  Dose  ist zwischen zwei benachbarten Knauf CW- Profilen 
ein Knauf UW-  Profil  50x40x06 als Riegel zur Sicherung  der  Mineraiwolle gegen Herabrut-
schen anzuordnen.  Die  freien Enden sind einzuschneiden, abzuwinkeln  und  an den  Knauf 
CW- Profilen kraftschlüssig (Vernietung, Verschraubung oder Verkrimpung) zu befestigen. 

Gegenüber  der  vorgesehenen Einbauposition  der  Elt-  Dose  sind auf das  vg.  Knauf UW-  Profil 
ei jeweils  cl  74  12,5 mm  dicke 'Knauf Feuerschutzplatten (Gipsplatten Typ DF nach 

EN 520  und  Typ GKF nach DIN lg.'s()) zu stellen  und mit  den  Platten  der  inneren Beplan-
gslage  (1.  Plattenlage)  der  Trennwandkonstruktion  mit  Knauf Schnelibauschrauben 
5,5 mm x 3$ mm  zu verschrauben. Anschließend ist  in die  gegenüberliegende Beplan-
g  der  Trennwandkonstruktion  die  Öffnung für  die  Elt-  Dose  zu schneiden  und  die  Elt-Dose 

nzusetzen. Verbleibende Spalte zwischen  der  Elt-  Dose  und  der  Beplankungslaibung sind  in 
Beplankungsdicke hohlraumfüliend dicht  mit  „Knauf- Gipsspachtel" zu verschließen. 



R Dip .-Ing. Thorsten  Mittmann 
Stellv. Prüfstellenleitung 
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3 ÜbereinstImMungenaChWelei 

Der  Anwender (Errichter)  der  Bauart hat zu bestätigen, dass  die  Bauart entsprechend  den 
Bestimmungen  des  allgemeinen bauaufslchtlichen Prüfzeugnisses ausgeführt wurde und  die 
hierbei verwendeten Bauprodukte  den  Bestimmungen  des  allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses entsprechen (Muster für diese Übereinstimmungserklärung siehe Seite  15). 

4 Bestimmungen für  den  Entwurf 

Der  Entwurf hat entsprechend  den  für  den  Gegenstand nach Abschnitt  1.1  gültigen techni-
schen Baubestimmungen, unter Berücksichtigung  der  darüberhinausgehenden Randbedin-
gungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, zu erfolgen. 

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung 

Die  Anforderungen  an den  Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn  der  Gegen-
stand nach Abschnitt  1.1  stets  in  ordnungsgemäßem Zustand gehalten wird. Im Falle  des  Aus-
tausches beschädigter Teile ist darauf zu achten, dass  die  neu einzusetzenden Materialien 
sowie  der  Einbau dieser Materialien  den  Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen. 

6 Rechtsgrundlage 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund  des  §  19 der  Niedersächsi-
schen Bauordnung (NE3au0)  in der  Fassung vom  3.  April  2012  (Nds. GVBI. Nr.  5/2012, S. 46-
/3)  zuletzt geändert durch Artikel  8 des  Gesetzes zur Anderung  der  Niedersächsischen Bau-
ordnung vom  22.  September  2022  (Nds. GVBI.  S. 578) in  Verbindung mit  der  Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemäß RdErl.  d.  MU  vom  01.04.2022 
(Nds. MBI. Nr s 14/2022, S. 508-533)  zuletzt geändert durch RdErl.  d.  MU  vom  27.07.2022 
(Nds. MBI. Nr.  30/2022, S. 1067)  erteilt. Nach §  16a  Abs.  3  Satz  3  und §  19  Abs.  2  Satz  2 
I.  V.  mit §  18  Abs.  7  Niedersächsische Bauordnung (NBau0) gilt ein erteiltes allgemeines 
bauaufslchtliches Prüfzeugnis  in  allen Ländern  der  Bundesrepublik  Deutschland. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei  der 
M riaiprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschwel. .oben werden. 

evi  D.  ie  

Ing. Mindy  pi/ eingarten. 
bearbeltun. 

RRAlite 

Verzeichnis  der  mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite 
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Verzeichnis  der  Normen und Richtlinien 

DIN 4102-5:1977-09 

DIN 4102-17:2017-12 

DIN  EN 1393:2006,11 
Berichtigung  1 

DIN EN 14195:2005-05 

DIN  EN 14195:2006-11 
Berichtigung  1 

DIN EN 14566:2009-10 

Brandverhalten  von  Baustoffen und Bauteilen; 
Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen 

Brandverhalten  von  Baustoffen und Bauteilen - Teil  4: 
Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und 
Sonderbauteile 

Brandverhalten  von  Baustoffen und Bauteilen; 
Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse  in  Fahrschachtwänden und gegen 
Feuer widerstandsfähige Verglasungen, Begriffe, Anforderungen und Prü-
fungen 

Brandverhalten  von  Baustoffen und Bauteilen -  Tell 17: 
Schmelzpunkt  von  Mineralwolle-Dämmstoffen - 
Begriffe, Anforderungen und Prüfung 

Nichttragende innere Trennwände - Teil  1: 
Anforderungen und Nachweise 

Gipsplatten — Arten und Anforderung 

Gipsplatten im Hochbau — Verarbeitung 

Zubehör für  die  Verarbeitung  von  Gipsplatten - Teil  1: 
Profile  aus Stahlblech 

Zubehör für  die  Verarbeitung  von  Gipsplatten - Teil  2: 
Schnellbauschrauben, Klammern und Nägel 

Trennwände und Vorsatzschalen aus Glpsplatten mit Metallunterkonstruk-

 

tionen - Teil  1: 
Beplankung mit Gipsplatten 

Wärmeciämmstoffe für Gebäude — 
Werkmägig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) — Spezifikation; 
Deutsche  Fassung  EN 13162:2012  +  A1:2015 

Materialien für das Verspachteln  von  Gipsplatten-Fugen 
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren; 
Deutsche  Faaating  EN 13963:2005 

Materialien für das Verspachteln  von  Gipsplatten-Fugen - 
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren; 
Deutsche  Fassung  EN 13963:2005, 
Berichtigung zu DIN  EN 13963:2005-08; 
Deutsche  Fassung  EN  13963:2005/AC:2006 

Metallprofile für Unterkonstruktionen  von  Gipsplattensysteme 
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren; 
Deutsche  Fassung  EN 14195:2005 

Metallproflle für Unterkonstruktionen  von  Gipsplattensysteme — 
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren; 
Deutsche  Fassung  EN 14195:2005, 
Berichtigung zu DIN  EN 14195:2005-05; 
Deutsche  FaseUng  EN  14195:2005/AC:2006 

Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme — Begriffe, Anfor-

 

derungen und Prüfverfahren; 
Deutsche  Fassung  EN 14566:2008  +  A1:2009 

DIN 4102-2:1977-09 

DIN 4102-4:2016-05 

DIN 4103-1:2015-06 

DIN 18180:2014-09 

DIN 18181:2019-04 

DIN 18182-1:2015-11 

DIN 18182-2:2019-12 

DIN 18183-1:2018-05 

DIN EN 13162:2015-04 

DIN EN 13963:2005*08 



MPA BRAUNSCHWEIG 
Salle 14 I Allgemeines bauaulslohlliches PrüfzeugnIs Nr. P-33911170/08-MPA  BS  vom 

02.06.2023 

an
13

 WPA 
BRAtleil(le,“1, 

Klassifizierung  von  Bauprodukten und Bauarten zu Ihrem Brandverhalten — 
Tell 2:  Klassifizierung mit  den  Ergebnissen aus  den  Feuerwiderstandsprü-
fungen, mit Ausnahme  von  Lüftungsanlagen 

Gipsplatten-Produkte aus  der  Weiterverarbeitung - Begriffe, Anforderun-
gen und Prüfverfahren 

Gipsplatten- Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB), veröffent-
licht im Niedersächsischen Ministerialblatt (jeweils gültiger Runderlass  des 
Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Niedersachsen) 

DIN EN 13 501-2 : 2010-
02 

DIN EN 14190 : 2014-09: 

DIN EN 520 : 2009-12: 



iBM 
MPA BRAUNSCHWEIG 
Selie  lß  lAllgemelnes bauaufslehtliches Plufzeugnle Nr. P-3301/170/08•MPA  BS  vom 

02.05.2023 B Il,  II  RAUH  St  hWi  14 

Muster für 

Obereinstirnmungserklärung 

Name und Anschrift  des  Unternehmens, das  die  nichttragende, raumabschließende 
Trennwandkonstruktion errichtet hat 

Baustelle bzw. Gebäude: 

Datum  der  Herstellung: 

Feuenviderstandsklasse  F 90 

Hiermit wird bestätigt, dass  die  nichttragende, raumabschließende Trennwandkonstruk-
tion hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen 
des  allgemeinen bauaufslchtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-3391/170/08-MPA  BS der  Mate-
rialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, vom  02.05.2023  errichtet und eingebaut 
wurde. 

Für  die  nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird 
dies  ebenfalls bestätigt, aufgrund 

der  vorhandenen Kennzeichnung  der  Teile entsprechend  den  Bestimmungen  des  all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses 

eigener Kontrollen 

• - entsprechender schriftlicher Bestätigungen  der  Hersteller  der  Bauprodukte oder Teile, 
• die der  Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. .) 

3 
Ort, Datum 41ast mpel und Unterschrift 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe  an die  zuständige Bauaufsichtsbehörde aus-
zuhändigen.) 

Nichtzutreffendes strolchen 



Knauf  Profit 
Verzinktes Stahlblech, 
e  0,5 mm  dick, Stott-

 

Uberlappung  z 100 mm, Knauf UW-Profil Knauf lugenspachiot 
Verlegung  horizontal 

Dichtungsmaterial 
gemäß bschrill  2 24 

, Knout Profit 

Knauf Fugenspachtel Knauf Platten Schnolibauschraube 

" ) X I ) t 

1 i11)1 1 1 1 1 
.
1 1 1 I 1 1 

-  -7 -

 

Knauf Fugenspachtel 

Dichtungsmatorial  game  Abschnitt  7 24 

Knauf  Profit 

1rNl% 

Befushgungsmille Knauf Derwin' 
gernaß  Abschnitt  22 4. stool c*11 
H  503 min 

Kriauf Profit 

Knout UW.Profil 

Dämmschicht gemäß 
Abschnitt  22 3 

Knauf  t  tigenspachtol 

Schnellbauschraube 
XTB 3,9 x 38 

Nichttragende, raumabschließende Trennwand 
der  Feuerwlderstandsklasse  F 90  nach DIN  41022: 1977-

 

Horizontalschnitte 

Maße  in mm 

ge  1  zum 

bP Nr.: 
/170/08-MPA  BS 

vom  02.05.2023 

F 90  mit "Knauf Feuerschutzpiatten" 
Standerachsabstand 

s312,5 s 312,5 

y= — 

E 
d - Beplankungsdicke 

Knauf Deckennagel  roil  thiterlegscheibe 
030 mm, I z 1,5 mm  bzw Befestgungs• 
millet  gernäft Abschnitt  274, a 1000 mm 

F90  mit "Knauf Diamant  Steel  GKFI-Platten" 
Ständerachsebstanct 

4 
5 312,5 c312,5 

• 

LI 

• 

ci Beplankungsdicke 



Nichttragende, raumabschließende Trennwan 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  nach DIN  4102-2 1977-0 

VertikaischnItt 

nlage  3  zum 

abP Nr.: 
-3391/170/08-MPA  BS 

vom  02.05.2023 

F90  mit  "Knout  Diamant  Steal GKFI-Platten" 

Knauf FugonspaGhlel 

Dichtungsmateral 

gemäß Abschniß  224 

UW•Profil 

Knauf Deckunnagel  unit  Untodeg 
scheibe  030  nm,  t  2,0 mm  bzw. 

Befestigungsmittel gemaß Abschnitt 
2 2 4. a  ts  500  mre 

Knauf Profil 

Dammschicht gemäß 
Abschnitt  2.2.3 

Knauf Fugenspachlel 

Schi ellbauscluaike 
XTB  3,9 x 38 

Knauf Deckennagel intl Untiklegi 

schebe  0 30 mm I z 2 0 rum  bald 
Belestigungsmittel genieß Abschnitt 

22 4,a  g  500 mm 

Knauf Diamant  Steel  GKFI 
• 

• Knauf Diamant  Steel  GKFI 

Knauf Fugem.pachtel 



Ansicht Unterkonstruktion Schnitt  A  -  A 

s312.5 
4 

B 

Knauf Fugenspachtel 

Schnellbauschraube 

Dichtungsmatedal gemäß 
Abschnllt  2.2.4.3 

Schnellbauschraube 

Profil UW  50/10/0,6 

B 

Knauf Feuerschutzplatten 

Knauf  Profil  OW  e  50 • 
Verzinktes Stahlblech  Ob  mat rick, 

Stoßüberlappung  k 100 mm, 

Verlegung  horizontal 

a 40 mm 

312,5 

A 

A 

Knauf gleitender 

Wandsteckwinkel 

a'40 mm 

Verzlnktos  Stahlblech 

0,5 mm rick 

Nichttragende, raumabschließende Trennwan 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  nach DIN  4102-2  :  1977-

 

Gleitender Deckenanschluss 

lage  4  zum 

abP Ni.: 
91/170/08-MPA  BS 

vom  02.05.2023 

F 90  mit "Knauf Feuerschutzplatten" 

Schnitt  B-13 
Kuril Profit CW ›. 50 

Knauf Fugenspachtal 

Schnellbauschraubn 

Dichtungsmeteriel gemäß Abschnill  2.2.4.3 

Schnellbauschraube 

2x Midi  11U83-P6x40 bzw. Bofestigungs. 
mittel gemäß Abschnitt  2.2.4.3 

Profil  OW 50/70/0,6 

Knauf gleitender Wandsteckwinkel 

Schraube  M5 x 20  reIf Untertogscheibe 

5,3 x 20 x 1,25 rem  und  Muller M5, 
Verschraubung verschiohlich 

Knout  Profil  OW 50 

Knaul  I  ounrschutzplatten 



5 312,5 5 312,5 

A 13 

• • 

Knauf Fugenspachtel 

Schnellbauschraube  XIII  3,9 x 55 

DIchtungsmaterial 

Schnellbauschraube XIII  3,9 x 38 

Profil  UW  50110)0,6  bzw 
Profit  UW e  75/10/0,6 

Knauf  Profit ow k 50  bzw. 
Knauf  Profit  CW  50 

Darnmschicht  ma! 
Abschnitt  2.2.3 

Knaul Diamant  Steel GUI 

Knauf giellender 
Wandsteckwinkel 

a 5 40 mm 

Knauf  Profil  • 
OW > 50 

lx  Schraube  M5 x 20 in 
Verbindung  nut  einer 
trnteriegschaibe  5,3 x 20 
x 1,25  mrn  und  Mutter  M5 
bis  Wandhöhe  4m 
(Verschraubung 
verschieblich) 

a 5 40 rnm 

Maße  in mm 

Nichttragende, raumabschließende Trennwa 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  nach DIN  4102-2  :  197 

Gleitender Deckenanschluss 

nlage  5  zum 

abP Nr.: 
391 /170/08-MPA  BS 

vom  02.05.2023 

F 90  rnIt "Knauf Diamant  Steel  GKFI-Platten" 

Ansicht Unterkonstruktion Schnitt  A  -  A 

Schnitt  B B 
Knauf  Profit OW  >  50 



Nichttragende, raumabschließende Trennwand 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  nach DIN  4102-2: 1977-0 

Vertikalschnitt 

tage  2  zum 

abP Nr.: 
-3391/170/08-MPA  BS 

vom  02.05.2023 

F 90 mit "Knout Fouerschutzplatten" 

Knauf tkackennagel mit 
Unterlegscheibe  030 mm 

z 1,5 mm  bel  2x 15 mm  GKF bzw 
1? 2,0 mm  bei  20  +  12,5  nim GKF) 

bzw. BefestigungsmItel gemäß 
Abschnitl  2 2.4, a  g  500 mm 

Knauf Fugenspachtel 

Dichtungsmaterial 
gemäß Abachnitt  224 

UW Profil 

Knauf Profil 

Knauf Peckennagel  mil 
Unterlegschebe  030 en 

(I 1,5 mm bet 2x  15mmGKFbw 
1.-2,0 Min  bei  20 4  12.5 mm  GI« ) 

br0i. Bofestigungsmittel gemäß 
Abschnitt  2,74, a 500  ei 

Verzinktes Slahlblech  z 0,5 rem  sick, 
Stoßuberlappung  z 1(10 mm, 
Verlegung  horizontal 

Knout  Fugencpachtel 
Schnelbauschiaube 

Knout  Fauerschutzplatten 

Knauf  F euerschutzplatten 

Knauf  F ugenspachtel 



Detail "I" 

• 
Bolesligu Al 

lx  Schraubo Mb x 21 
2 60/70,0,6 

\ 

Knauf gleitender 

Maß in mm 

age  • zum 

abP Nr.: 
91/170/08-MPA  BS 

vom  02.05.2023 

F90  Ansicht Unterkonstruktion 

312,5 
s
i 

5312,5 5312,5 5 312,5 5 312,5 

1 
Detail T Detail Detail T Detail 11' 

Knauf gleitender 
Wandsteckwinkel 

Detail '11' 

• 

• —  VV./  I Ve 

Detail  "Il" 

Al 

lo 

2 50/70/0,6 

n.r.141 91. 

a =  Maximale  munehrnonde Deckenäirchbiegung, dart 40 tam ncht tibeischr 

Nichttragende, raumabschließende Trennwand 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  nach DIN  4102-2  :  1977-0 • 

Gleitender Deckenanschluss 



• Knauf gleitender Wandsteckenkel 

k 90 

n't  

 

• 4 07,0 

•
23() + 2 10 

Al 

AI 

4 

Al 

4 

k 48 
4 

Nichttragende, raumabschließende Trennwand 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  nach DIN  4102-2  :  1977-09 

Gleitender Deckenanschluss rennwandkonstruktion  3 

Maße  in mm 

ge  7  zum 

abP Nr.: 
91 /170/08-MPA  BS 

vom  02.05.2023 



Maße  in mm 

Nichttragende, raumabschließende Trennwan 
der  Feuerwiderstandskiasse  F 90  nach DIN  4102-2 :1977-

 

Gleitender Deckenanschluss Trennwandkonstruktion  3 

lage  8  zum 

abP Nr.: 
91/170/08-MPA  BS 

vom  02.05.2023 

Knauf  Diamant  Stool GMT 

Eleklrodose 
(Hohlwanddose) 

Mineralwolle nicitlbrennbar 
2 1000  °C, 
Rohdichte  2 40  kgfrn' 
in  Gefachbreite 

11W-Profil als Wachsel, 
mil  dar UnterkonotruktIon 
kraftschlüssig verbunden 

jA 
• 

• 

Knauf Diamant  Steel GUI 

Streifen  in  Beplankungsdicke aus 
Knauf Feuerschutxplatten 

• Eleklrodose 
(flohlwanddose) 

Schnollbauschraube  TN 3,5 x 
45  oder  mil  Gipsmörtel 
aufkleben 

UW.Profil als Wechsel, 
mil der  Unterkonstruktion 
kraftschlüssig verbunden 

F 90  mit "Knauf Feuerschutzplatten" 

te Knauf 
Feuerschutxplatten 

Elektrodose 
(Hohlwanddose) 

WereWolfe nlchtbrennbar 
1000  •C,  volIllächlg, 

Rohdichte  2 40  kg/m) 
in  Gefachbreite 

UW-Profil als Wechsel, 
mit  der  Unterkonstruktion 
kraftschlüssig veibunden 

f 

Al 

• Knauf 
Feuerschutzplatten 

Straiten In  Replankungsdicke aus 
Knauf Feuerschutzplallen 

Eloktrodose 
(flohlwanddose) 

Knauf Schrauloe.Gipsplatton 
auf Gipsplatten oder 
mil  Gipsmörtel aufkleben 

UW-Profil als Wechsel, 
mil der  Unterkonstruktion 
kraftschlüssig verbunden 

F 90  mit "Knauf Diamant  Steel  GKFI-Piatten" 



     

° Bekleidung nach Abschnitt 
t'.. • 

   

I ..- I ... ;1 

Befestigung gemäß Abschnitt  2.2.4.2 
fStahltrapezblechl 

' 

   

Knauf Fugenspachtel 

Knauf Fugendeckstroifonli 
Knauf  Platen 

 

• I 

 

Untertegscheibe  0 2 30  mrn,  d  2 1,5 mm 
Dämmschicht gemäß 

    

UW-Prefli 
Abschnitt  2.2.3 

     

•  
UW•Profil 

CW.Profil 

4 
5 312,5 5 312,5 s 312,5 5312,5 

Trapezblech nach 
Abschnitt  2.2.4.2 

1)  zulässig, bmndschutztochnisch ebor nicht  e 

Nichttragende, raumabschließende Trennwan 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  nach DIN  4102-2: 1977-

 

ELT-Dosen 

lage  9  zum 

abP Nr.: 
91/170/08-MPA  BS 

vom  02.05.2023 

• Brandschutzlechnisch klassifiztertes 
Trapezblechdachrdecke  mil  direkter 

2.2.4.2 

TrepeZblech 



iB  pi  BlIPA 
MaterialprOfanstalt 

Institut für Baustoffe, für das Bauwesen 
Massivbau und Brandschutz 

11/IPA Braunschweig 13randschutzdokumentation 

I1.1rt U 11 ( e'fii 

Dokumenten Nummer: 

Bauart/Bauprodukt: 

Auftraggeber: 

Ausstellungsdatum: 

Gültig bis: 

BD 2104/264/23-MPA BS 

Nichttragende, raumabschließende Trennwand  in  Metall-
ständerbauweise mit nachgewiesener Stoßbeanspruch-
barkeit nach DIN  EN 1363-2  nach einseitiger Brandbean-
spruchung 

Knauf Gips  KG 
Am  Bahnhof  7 

97346  lphofen 

02.05.2023 

01.05.2028 

Diese „MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation" umfasst  13  Seiten und  10  Anlagen. 

Es  handelt sich um eine privatrechtliche Stellungnahme zur Unterstützung  der am  Bau Betei-
ligten bei  der  Planung  von  Detaillösungen  von  Bauteilen mit brandschutztechnischen Anforde-
rungen und als Hilfestellung  z. B.  für eine ggf. erforderliche bauvorhabenbezogene Bewertung 
einer Abweichung/Befreiung/Zustimmung im Einzelfall usw. 

Wade .,krIPA Braunschweig  15 a  iitIschltzdaxamia nolion" vullsiznxita u5d uiwerandert woltorverbreIlal  wee 
echrilinchen Gonohmlgung  der  NIPA lettunschwej Dokumentu  olino  Untedltrill  und  Slued  lieben keine Güttltp 
ktamentationon werden unahhanglg ver'rellten batiaufsichtitchen Anerkorlengen orsteld  und  untodlogen nicht  dut  A 

2000 21103Kürz1,4on 4dürfen der 
wfibyndochutzdo-

 

111411iniCY'
e 

Maiontalprtilanotalt (MPA) 
tar (Ins fiatrwason 
Beethovenstrafte 52 
D.38100 Brauttscimul() 

Fon  i49 (0)531491-5400 
Fax *40 (0)531-391.5900 
Inlotpinun le-hs do 
movanno tu-le do 

NouldoutRohn  UI  thinnovor 
MAN:  DE58  2505 WOO 0105 0200 50 
BIC. NOLADE2k1 
USI.-10-Nr. DE10350085.1 
Sleuer-N,.  141201122859 

eg If ........ 



MPA BRAUNSCHWEIG 
State 2 I  MPA Braunschweig Brandschutzdokumentallun Ni.  BD  21041264/23-MPA  BS 

vorn  02.05.2023 

RABIIPA 

Allgemeines 

Diese „MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation" beschreibt prüftechnIsch nachgewie-
sene Konstruktionen,  die  aus Sicht  der  MPA Braunschweig auch  in  Verbindung mit möglichen 
Anschluss- und Ausführungsvarianten gemäß Abschnitt  3,  bei Brandprüfungen  die  Leistungs-
kriterien gemäß Abschnitt  4  erfüllen. Diese „MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation" 
stellt eine Unterlage Insbesondere für  Planer  bzw. ausführende Unternehmen zur Unterstüt-
zung bei  der  Planung sinnvoller Detaillösungen dar, um  die  brandschutztechnischen Anforde-
rungen zu erfüllen. Weltergehende Details und Begründungen  der  beschriebenen Konstruk-
tion sind  in der  MPA Braunschweig hinterlegt. 

Diese „MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation" ersetzt weder einen gegebenenfalls 
erforderlichen Anwendbarkeitsnachweis im Sinne  der  Musterbauordnung (MBO)  in Deutsch-
land (z. B.  ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, Beantragung/Ertellung einer Zu-
stimmung im Einzelfall bzw. vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung) noch einen Klassifizie-
rungsbericht gemäß DIN  FN 13501-2  oder einen erforderlichen Verwendbarkeitsnachweis ei-
nes anderen  Landes. 

Diese „MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation" gilt nur  in  brandschutztechnischer 
Hinsicht. Aus  den  für  die  beschriebene Konstruktion gültigen technischen Baubestimmungen 
und  den  jeweiligen landesspezIfischen Bauvorschriften bzw.  den  Vorschriften für Sonderbau-
ten können sich weitergehende Anforderungen ergeben -  z. B.  Bauphysik, Statik, Elektrotech-
nik, Lüftungstechnik  o.  ä. 

Änderungen und Ergänzungen  von  Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser „MPA Braun-
schweig Brandschutzdokumentation") sind nur nach Rücksprache mit  der  MPA Braunschweig 
möglich. 

Diese „MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation" ersetzt nicht  die  für  die  Durchführung 
Von  Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen. 

Diese „IV1PA Braunschweig Brandschutzdokumentation" kann nachträglich ergänzt und geän-
dert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse  (z. B.  Prüfergebnisse)  dies 
erfordern. 

2 Hinweise für  die  Anwendung und Ausführung  der  Konstruktion 

2.1 Bauteil 

Diese „MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation" gilt für  die  Herstellung und Anwen-
dung  von  nichttragenden, raumabschließenden Trennwandkonstruktionen  der  Knauf Gips  KG, 
iphofen,  in der' nachfolgend beschriebenen Ausführung, für  die  ein gültiger brandschutztech-
nischer NachWeis  der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  nach DIN  4102-2 1977-09  vorllegen 
muss. 

Weitere Details sind  den  nachfolgenden Abschnitten dieser „MPA Braunschweig Brandschutz-
dokumentation" zu entnehmen. 

2.2  Anwendungsbereich 

2.2.1 Die  nichttragende, raumabschließende Trennwandkonstruktion muss  von  Rohdecke zu Roh-
decke spannen und ist entsprechend Abschnitt  3  zu befestigen. 
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2.2.2 Die  aussteifenden und unterstützenden Bauteile müssen  in  ihrer aussteifenden und unterstüt-
zenden Wirkung mindestens  die  gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen wie  der  Gegen-
stand nach Abschnitt  2.1. 

2.2.3 Die  nichttragenden, raumabschließenden Trennwandkonstruktionen dürfen mit einer beliebi-
gen Wandbreite hergestellt werden.  Die  Trennwandkonstruktionen dürfen aus brandschutz-
technIscher Sicht, wie folgt ausgeführt werden, sofern sich aus anderen Nachweisen keine 
geringere Wandhöhe ergibt: 

Variante  1  gemäß Abschnitt  3.2,  Tabellen  2  und  3  auf  h  5 4  m, 

- Variante  2  gemäß Abschnitt  3.2,  Tabellen  2  und  3  auf  h  5 3  m, 

— Variante  3  gemäß Abschnitt  3.2,  Tabellen  2  und  3  auf  h  5 9  m, 

Aufgrund  der  für  die  Bauart gültigen technischen Bestimmungen  des  jeweiligen  Landes (z. B 
Bauordnung, Sonderbauvorschriften oder Richtlinien) können sich weitergehende Anforderun-
gen oder ggf. Erleichterungen ergeben. Dieses ist vor  der  Anwendung  in  jedem Einzelfall zu 
überprüfen. 

2.3 Besondere Hinweise für  die  Anwendung  in Deutschland 

Diese Brandschutzdokumentation wurde beauftragt, well  die  vorliegenden Prüfergebnisse zum 
Nachweis  des  Widerstandes gegen Stoßbeanspruchung nach DIN  EN 1363-2  :  1999-10  aus 
formalen Gründen nicht  in  allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse zum Feuerwiderstand 
aufgenommen werden können. 

Die  Erstellung eines abPs erfolgt auf Basis  der  Landesbauordnung sowie  der  dazugehörigen 
gültigen Verwaltpngsvorschrift Technische Baubestimmungen. 

Mit Einführung  der  VVTB Niedersachsen (Nds. VVTB) wurde  die  Bauregelliste (BRL) ersetzt. 
Gemäß  der  letzten veröffentlichten BRL durften abP's für nichttragende Innenwände als 
Bauart entsprechend BRL  A,  Teil  3,  lfd.  2.2  mit europäischer Klassifizierung ausgestellt 
Werden. Gemäß BRL  A,  Teil  3,  lfd.  2.2 in  Verbindung mit BRL  A,  Teil  1,  Anlage  0.1.2  durfte  die 
Feuerwiderstandsdauer 'bewertet werden. Demnach war  die  Ausführung einer nichttragenden 
Innenwand als Brandwand mit  der  europäischen Klassifizierung  „El 90-M"  möglich. 

Mit Bekanntmachung Nds. VVTB wird eine nichttragende Trennwand als Bauart  in den 
Teil  C.  Ifd. Nr.  C  4.2  eingeordnet. Unter  der  lfd. Nr.  C  4.2  sind  die  zulässigen Prüfverfahren für 
die  Be4rtung  des  Feuerwiderstands aufgeführt. Ergänzend werden grundlegende 
Anforderungen  an  „Brandwände"  in  Anlage  C  4.6  unter Punkt  5  aufgeführt, wonach diese 
Bauart nach DIN  4102-2  bzw. DIN  EN 1363-1  i.V.m. DIN  EN 1365-1  nachzuweisen ist und  die 
Bedingungen ciet DIN  4102-3  bzw. DIN  EN 1363-2,  Abschnitt  7  erfüllen muss. Entsprechend 
der  Anforderung, dass eine Brandwand das Leistungskriterium „Tragfähigkeit" erfüllen muss, 
ist eine Klassifizierung für nichttragende Innenwände nach  der  Nds. VVTB nicht mehr möglich. 
Darüber hinaus Ist  in der  Nds. VVTB grundsätzlich nur noch eine nationale Klassifizierung 
„F  xx" zulässig, so dass auch  die  Erteilung eines abP's für eine nichttragende Trennwand mit 
der  Klassifizierung  „El 90-M"  nicht mehr zulässig ist. 

Daher sollen im Rahmen dieser Brahdschutzdokumentation  die  vorliegenden Prüfnachweise 
zusammengefasst werden und  es soli  eine Aussage getroffen werden, unter welchen 
Randbedingungen  die  nachfolgend beschriebene nichttragende Trennwanclkonstruktion aus 
brandschutztechnischer Sicht auch dann eingebaut werden kann, wenn konzeptionell eine 
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nichttragende, feuerwiderstandsfähige Trennwand gefordert ist,  die  zusätzlich widerstandsfä-
hig gegen eine Stoßbeanspruchung gemäß DIN  4102-3: 1977-09  bzw. DIN  EN 1363-2: 1999-
10  ist. 

Ggf. weitergehende Anforderungen  z. B. an die  Brennbarkeit  der  Baustoffe sind nicht Gegen-
stand dieser Brandschutzdokumentation und daher zusätzlich zu beachten. 

3 Ausführung  der  Konstruktion 

3.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

Für  die  bei  der  Trennwandkonstruktion zu verwendenden Bauprodukte gelten  die in der  Ta-
belle  1  zusammengestellten Angaben hinsichtlich  der  Bezeichnung,  der  Materialkennwerte, 
der  bauaufsichtlichen Benennung und  des  Verwendbarkeitsnachweises. 

Tabelle  1:  Zusammenstellung  der  Kennwerte  der  wesentlichen Bauprodukte 

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche 
ggf. Verwendbarkeitsnachwels (Nennmaß) im Gebrauchs-

 

Benennung 

 

[mm] zustand nach VV TB 

  

[kg/m3) 

 

FeuerschutzplaIten Knauf  Plano 

   

GKF 

    

12,5 k 800 nichtbrennbar 
Typ DF nach DIN  EN 520  und 

   

Typ GKF nach DIN  18180 
-•-••••• 

   

Knauf Feuerschutzplatte GKF 

   

Typ  OF  nach DIN  EN 520  und 15 860 nichtbrennbar 
Typ GKF nach DIN  18180 

   

Knauf Massivbauplatte GKF 

   

Typ  De  nach DIN  EN 520  und 20 > 800 nichtbrennbar 
Typ GK g  nach DIN  18180 

   

Knauf  Diamant  Steel  GKFI  mit 

   

'Blechkaschierung  (t  =  0,4 mm) 

nach DIN  EN 14190  gemäß Leis-
tungserklärung Nr.  0010  Knauf  Di-
amant  Steel  AKFI  2018-05-16- 

12,9 1 1 00 nIchtbrennbar 

Mineralolle (Glaswolle) nach DIN 

   

EN 13162 (Soh rielzpunkt 4 0 

 

nichtbrennbar 
<  1000°C) 

   

Mineralwolle (Steinwolle) 

   

Knauf  Insulation  DPF  40  nach DIN 
EN 13162  (Schmelzpunkt 
k 1000"C) 

 

40 nlchtbrennbar 

Darüber hinaus müssen  die  für  den  Feuerwiderstand wesentlichen Bauprodukte hinsichtlich 
ihrer Zusammensetzung (Zusätze,  die  im Rahmen  der  Herstellung zur Prozesssteuerung ver-
wendet werden, sind hiervon ausgenommen) und ihrers Herstellungsverfahrens mit  den  ver-
wendeten Bauprodukten gleichgeblieben sein,  die  jeweils  in den  Prüfungen gemäß Unterlagen 
auf Seite  12  näähgewiesen wurden. 
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3.2 Konstruktiver Aufbau  der  Trennwände 

Die  nichttragenden, raumabschließenden Trennwandkonstruktionen werden  in  Abhängigkeit 
der  Metallunterkonstruktion,  der  Beplankung sowie  der  zulässigen Höhe Wand  in  drei Trenn-
wandkonstruktion unterschieden. 

3.2.1  Unterkonstruktion 

Die  Decken- bzw. Bodenanschlussprofile und  die  Metallständer müssen nach  den  Angaben 
von  DIN  18182-1  bzw. DIN  EN 14195  ausgeführt werden. 

Tabelle  2:  Übersicht Metallunterkonstruktionen  in  Abhängigkeit  der  Beplankung 
• --

 

TK* Metallunterkonstruktion Beplankung je Wandseite 

Knauf CW-Profil  2 50/50-06 
Knauf UW-Profil  2 50/40-06 

a s 312,5  mrn 

Knauf CW-Profil  2 50/50-06 
Knauf UW-Profil  50/40-06 

a s 312,5 mm 

Knauf CW-Profil  2 50/50-06 
Knauf UW-Profil  50/70-06 
(Deckenanschluss) 
Knauf UW-Profil  2 50/40-06 
(Bodenanschluss) 

1.Lace:  2 20 mm  Knauf Massivbauplatte GKF 

2.Lage:  2 0,5 mm  Stahlblech 

3,  Lage:  2 12,5 mm  Feuerschutzplatte Knauf 
Piano  GKF 

1.Lee:  2 15 mm  Knauf Feuerschutzplatte GKF 

2.Lage:  2 0,5 mm  Stahlblech 

3.Lage:  2 15 mm  Knauf Feuerschutzplatte GKF 

1.Lage:  2 12,9 mm  Knauf Diamant  Steel  GKFI 

2.Lage:  2 12,9 mm  Knauf Diamant  Steel  GKFI 

1 

3 

a  312,5 mn 

.) TK •-• TenwareroretruktIoo Vadanle 

12.2  B‘plankung, BefestigUng und Fugenausbildung 

Die  Beplankung  der  Trennwandkonstruktionen muss aus Knauf Gipsplatten und einer dazwi-
schen an9eordnpten Lage aus Stahlblech bzw. blechkaschierten Gipsplatten gemäß Tabelle  1 
bestehen.  Die  beidseitig  der  'Trennwand angeordnete zweilagige bzw. dreilagige Beplankung 
muss eine geschlossene Oberfläche aufweisen und ist auf  den  Ständern dicht zu stoßen. 

Die  Befestigung  ,der  Beplankung auf  den  Ständerprofilen hat gemäß  den  Anlagen mit Knauf 
Schnellbauschrauben nach DIN  18182-2  und DIN  EN 14566  zu erfolgen. Bei mehrlagiger Be-
plankung ist jede Lage für sich  in den  Ständern zu befestigen. 

Für das Verfüllen bzw. Verspachteln  der  Trennwandkonstruktionen ist Knauf Fugenspachtel 
nach DIN  EN 13963  zu verwenden.  Die  Fugen bzw. Plattenstöße  der 1.  Plattenlage sind mit 
Knauf Fugenspachtel zu verfüllen.  Die  Fugen bzw. Plattenstöße und Schraubenköpfe  der 2. 
Plattenlage sind mit Knauf Fugenspächtel zu verspachteln. 

Elne  Übersicht  der  Trennwandkonstruktionen  in  Abhängigkeit  der  Metallunterkonstruktion und 
der  Beplankung ist  der  folgenden Täbelle  3  zu entnehmen. 

Tabelle  3:  Übersicht  del  Trennwandkonstruktionen 



— 
TK* Metallunterkon-

struktion 
-- --

 

1 Knauf CW-Prof11 
Z 50/50-06 
Knauf UW-Prof11 
z 50/40-06 

a 5 312,5 mm 

H  5 3  m 

Knauf CW-Prof11 
z 50/60-06 
Knauf UW-Profil 
2 50/40-06 

a 5 312,5 mm 

H  5 3  m 

2 

Zul. Wand-
höhe 

5 4m 

5 3m 

s 9 m ") 
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Knauf CW- Profil 
z 50/50-06  ") 

Knauf UW-Profil 
z 50/70-06") 
(Deckenanschluss) 

Knauf UW-Profil 
2 50/40-06") 
(Bodenanschluss) 

a 5 312,5 mm 

Beplankung Je Wandselte 

1.  Lage:  2 20 mm 

Knauf Massivbauplatte GKF 
b x  h  5 2500 mm x 625 mm,  liegend, 
Knauf Schnellbauschrauben  TN 2 0 3,5 x 35 mm, 
a 5 300 mm 

2. Lane: 0,5 mm 

Stahlblech 
b x  h  3000 mm x 1000 mm,  Ilegend, 
Knauf Schnellbauschrauben  TN 2 0 3,5 x 35 mm, 
a 5 600 mm 

3. Lam: 2 12,5 mm 

Feuerschutzplatte Knauf  Piano  GKF 
b x  h  5 1250 mm x 3000 mm,  stehend, 
Knauf Schnellbauschrauben  TN 2 0 3,5 x 45 mm, 
a 5 250 mm 

1. Lace: 2 15 mm 

Knauf Feuerschutzplatte GKF 
b x  h  5 1250 ram x 2500 mm,  stehend, 
Knauf Schnellbauschrauben  TN 2 0 3,5 x 35 mm, 
a 5 750 mm 

2.Lage:  Z 0,5 mm 

Stahlblech 
Knauf Schnellbauschrauben  TN k 0 3,5 x 35 mm, 
montagebedingte Fixierung  an den  Ecken 

3.Lace: Z 15 mm 

Knauf Feuerschutzplatte GKF 
x  h  1250 mm x 3000 mm,  stehend 

Knauf•Schnellbauschrauben  TN 2 0 3,5 x 45 mm, 
a 5 250 mm 

1.  Lacte:  2 12,9 mm 

Knauf Diamant  Steel  GKFI 
b x  h  5 2500 mm x 625 mm,  liegend, 
Knauf Schnellbauschrauben  TN z 03,5 x 35 mm, 
a 5 300 mm 

2. Lane: k 12,9 mm 

Knauf Diamant  Steel  GKFI 
b x  h  5 625 mm x 2500 mm,  stehend, 
Knauf Schnellbauschrauben  TN 2 0 3,5 x 45 mm, 
a 5 250 mm 

*)  1K  = Trennwendkons(ruk(ion 
**)  Bel  Wandhöhen >  4  m  sInd Knauf UW-Proflle  76/40-06  und Knauf CW-Profile  75160.06  zu verwenden. 
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Der  Anschluss  der  Trennwandkonstruktion ist verdeckt auszuführen. D.h.  die  Beplankung  der 
Trennwandkonstruktion ist bis  an die  Tiefsicken  der  Trapezbleche heranzuführen.  Die  Beplan-
kung  der  Trapezbleche ist im Anschlussbereich  der  Trennwandkonstruktion entsprechend 
auszusparen.  Es  sind weitere Maßnahmen, z.B. Sickenfüller aus Mineralwolle, zur Vermei-
dung einer Brandweiterleitung  in den  Bereichen  der  Hochsicken  der  Trapezbleche zu ergrei-
fen.  Die  Trapezbleche müssen eine Beplankung aus mindestens  2 x  20mm Gipsplatten, Typ 
GM-F  gemäß DIN  EN 15283,  gemäß Tabelle  1  aufweisen, und sind gegen  die  Beplankung  der 
Trennwandkonstruktion zu stoßen. 

Die in die  Knauf UW-  Profile  eingestellten Knauf CW-  Profile  sind oben, d.h. im Bereich  der 
Trapezbleche sowie im Fußbodenanschluss auf beiden Seiten mit jeweils mindestens einem 
Stahl- Blindniet  0 3 mm x 8 mm an den  Knauf UW- Profilen kraftschlüssig zu befestigen. 

Weitere Details sind  den  Anlagen zu dieser Brandschutzdokumentation zu entnehmen. 

3.2.4.3  Gleitende Anschlüsse  an  iViassivdecken 

Wahlwelse darf  die  Trennwandkonstruktion im Bereich  von  Massivdecken mit einem gleiten-
den Deckenanschluss gemäß  der  Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnis ausgeführt werden, wobei  die  nachfolgenden Randbedingungen einzuhalten sind: 

als Deckenprofile sind Knauf UW-  Profile  50x70x06  mm  anzuordnen 

— an  jedem zweiten Knauf CW- Profil ist ein Knauf Wandsteckwinkel gemäß  den  Anlagen 
zu diesgim allgemeinen bauaufsichtlIchen Prüfzeugnis über eine Schraube  M6 x 20 mm 
in  Verbindung mit einer Unterlegscheibe  5,3 mm x 20 mm x 1,25 mm  und einer Mutter 
M5  mindestens handfest zu befestigen, 

der  jeweilige Knauf Wandsteckwinkel Ist  an der  Massivdecke  über  zwei Stück Schraub-
anker „HILTI HUS3-P  6x40" der  HILTI  Deutschland AG,  Kaufering, zu befestigen, wo-
bei  die  Randbedingungen  der  ETA-13/1038  einzuhalten sind. Wahlweise können  die 
In  Abschnitt  2.2.5.1  aufgeführten Dübel aus Stahl  (z. B.  Stahlschrauben / Stahldübel, 
Nagelanker)  2:M6  bzw.,  0 2 6 mm  (Spannungsquerschnittsfläche jeweils  2 20,1  mm2) 
bzw.  M8  verwendet werden, wenn  die vg.  Befestigungsmittel  die in  Abschnitt  2.2.5.1, 
Absatz  3  bis  6,  angegeben Randbedingungen einhalten, 

die  Knauf CW-  Profile  müssen mindestens  I  =  12 mm  weit  in die  Knauf UW-  Profile 
eingestellt werden, wobei  der  Abstand zwischen dem oberen Ende  des  Knauf CW-
Profils  und  deli  oberen Ende  des  Langlochs  in  dem  vg.  Stahlwinkel dem Gleitmaß  „a" 
entsprechen muss 

die  im Bereich  des  g14liendän Deckenanschlusses befindlichen beiden Beplankungs-
lagen  der  Trennwandkonstruktion sind jeweils so zu kürzen, dass das erforderliche 
Gleitmaß  a s 40 mm  eingehalten wird, 

— anschließend sind im Bereich  des  gleitenden Deckenanschlusses drei  horizontal  ver-
laufende mindestens  2 12,5 mm  dicke Abdeckstreifen aus Gipsplatten, entsprechend 
der  verwendeten Gipsplatten  der  Trennwandkonstruktion, anzuordnen, wobei  die  Höhe 
des  dritten, d.h. raumseitig sichtbaren Abdeckstreifens, so gewählt werden muss, dass 
seine  untere  horizontale  Kate mindestens bündig  mit  der  Oberkante  der  gekürzten  1. 
Plattenlaee  der  Trennwand-Beplankung abschließt, d.h.  seine  Höhe beträgt mindes-
tens  h  =  90 mm  +  (2 x a), 

die  Abdeckstreifen sind mit 

— Knauf Schrauben XTB  3,9 x 38 mm  (erster Abdeckstreifen), 
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Die  d  k 0,5 mm  dicken,  horizontal  angeordneten Stahlbleche sind mit einer horizontalen Über-
lappung  von  mindestens  û  =  100 mm  auszuführen und montagebedingt  an den  Ecken mit 
Knauf Schnellbauschrauben  in  Abmessungen entsprechend  den  für  die 1.  Lage verwendeten 
Knauf Schnelibauschrauben zu fixieren und abschließend mit Knauf Schnellbauschrauben  der 
2.  Plattenlage  an der  Unterkonstruktion befestigt werden. 

Bei Ausführung  der  Trennwandkonstruktion  1  sind  die  Knauf CW-Profile beidseitig mit jeweils 
einem Stahlniet  0 3 mm x 8 mm an den  Knauf UW-Profilen zu fixieren. 

Trennwandkonstruktion  1 

Die 1.  Plattenlage ist liegend anzuordnen.  Der  Versatz  der  senkrechten Plattenstöße  der 1. 
Lage muss mit dem sechsfachen Ständerabstand  (a  =  1875 mm)  entsprechen.  Die 2.  Platten-
lage ist stehend anzuordnen. Kreuzfugen sind nicht zulässig. 

Trennwandkonstruktion 2 

Die 1.  und  2.  Plattenlage sind stehend anzuordnen.  Der  Versatz  der  senkrechten Plattenstöße 
muss mindestens dem zweifachen Ständerabstand  (a  =  625 mm)  entsprechen. Horizontale 
Plattenstöße einer jeden Lage sind um mindestens  a  =  200 mm  zu versetzen. Kreuzfugen sind 
nicht zulässig. 

TrennwandkoRstruktion.3 

Die 1.  Platteniage ist liegend anzuordnen.  Die 2.  Plattenlage ist stehend anzuordnen.  Der  Ver-
satz  der  senkrechten Plattenstöße  der 1.  Plattenlage muss mindestens dem einfachen Stän-
derabstand  (a  =  312,5 mm)  entsprechen. Horizontale Plattenstöße  der 2.  Platteniage sind um 
a  =  400 mm  zuelnander zu versetzen.  Der  Versatz  der  vertikalen Plattenstöße  der 1.  zur  2. 
Plattenlage muss mindestens dem zweifachen Ständerabstand  (a  =  625 mm)  entsprechen. 
Der  Versatz  der  horizontalen Plattenstöße  der 1.  zur  2.  Plattenlage muss mindestens  a  =  200 
mm  entsprechen. Kreuzfugen sind nicht zulässig. 

32.3  Dämmung 

In der  Trennwandkonstruktion  3  ist zwischen  den  Knauf CW- Profilen eine  40 mm  dicke Mine-
ralwolle nach DIN  EN 13162  mit  einem Schmelzpunkt  von 5 1000°C  nach DIN  4102-17  gemäß 
Tabelle  1  anzuordnen, wobei  die vg.  Dämmung durch strammes Einpassen zwischen  den 
Ständern.zu sichern ist. 

Die  Dicke  der  Dämmung muss bei entsprechend dickeren Wänden (Knauf CW-Profile  k 50/50-
06)  mindestens  80  %  der  Tiefe  des  Wandhohlraumes  der  Trennwandkonstruktion betragen 
muss. 

3.2.4  Anschlüsse  an  umgebende Bauteile 

3.2.4 1  Feste Anschlüsse  an  Massivbautelle 

Die  Trennwände dürfen  an  umgebende Bauteile angeschlossen werden,  die  als tragende und 
aussteifende Bauteile  (z. B.  Stützen und Riegel  etc.)  ausreichend feuerwiderstandsfähig aus-
geführt sind / werden und bei denen darüber hinaus sichergestellt ist, dass  die  im Brandfall zu 
berücksichtigenden Stoßbeanspruchungen ohne vorzeitige, unzulässige Beschädigungen  sl-
cher  abgetragen werden können. 
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Im Bereich  des  Decken- und Fußbodenanschlusses sowie im seitlichen Anschlussbereich sind 
die  UW-/CW-Profile kraftschlüssig  an den  Massivbauteilen zu befestigen. 

Im Bereich  des  Decken- und Fußbodenanschlusses sind  die  Knauf UW-  Profile  mit Knauf De-
ckennägeln  6,0 mm x 45 mm in  Verbindung mit jeweils einer  1,5 mm  dicken Unterleg-
scheibe  0 30 mm,  im Abstand  von a 5 500 mm an den  Massivbautellen kraftschlüssig zu be-
festigen. 

Im seitlichen Anschlussbereich sind  die  Knauf CW-  Profile  jeweils mit Knauf Deckennägeln 
>2. 6,0 mm x 45 mm in  Verbindung mit jeweils einer Unterlegscheibe  0 30 mm,  t  1,5 mm  im 
Abstand  von a 5 1000 mm an den  Massivbauteilen kraftschlüssig zu befestigen. 

Alternativ dürfen statisch  und  brandschutztechnisch mindestens gleichwertige Dübel verwen-
det  warden. 

Die  Trennwandkonstruktionen dürfen  an  bekleidete Stahlbauteile angeschlossen werden,  die 
eine Feuerwiderstandsklasse aufweisen,  die  elne Stufe höher Ist als  die der  Trennwandkon-
struktion  (d. h.  z. B. F 120  bei  F 90-Trennwänden). Für  die  bekleideten Stahlbauteile muss 
ein bauaufsichtlicher Nachweis (DIN  4102-4  oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis) vorliegen.  Der  Anschluss muss mit geeigneten Befestigungsmittel erfolgen,  die  min-
destens  die  o.  g.  Spannungsquerschnittsflächen aufweisen.  Die  Abstände dieser Befesti-
gungsmittel dürfen  die  o.  g.  Abstände nicht überschreiten. 

3.2.42  Feste Anschlüsse  an  Stahltrapezbleche 

Die  Trennwandkonstruktion dürfen  an  bekleidete Trapezblechdecken bzw. -dächer mit  den 
folgend genannten konstruktiven und brandschutztechnisch relevanten Querschnittswerten 
angeschlossen werden. 

Die  Trapezblechdächer bzw. —decken müssen mindestens  der  Feuerwiderstandsklasse  der 
Trennwandkonstruktion entsprechen und über einen gesonderten bauaufsichtlichen Anwend-
barkeitsnachweis verfügen. 

Das bekleidete Trapezblech muss folgende Querschnittswerte aufweisen: 

Profiltafel: Positivlage 

Achsabstand  der  Untergurte:  b 5 305 mm 

Sickenhohe: h  k 90 mm 

Nennblechdicke: t  k 0,75 mm 

Es  ist darauf zu achten, dass  die  Tragrichtung (Längsrichtung)  der  Trapezbleche stets recht-
winklig zur Längsachse  der  Trennwand verlaufen muss,  d. h.  die  Ober- und Untergurte sowie 
die  Hoch- und Tlefsicken  der  Trapezbleche müssen rechtwinklig zur Wandlängsachse verlau-
fen. 

Die  Befestigung  der  Trennwandkonstruktion  an den vg.  bekleideten Trapezblechen muss  an 
den  Untergurten  der  Tiefsicken erfolgen. Hierbei ist das Knauf UW-  Profil  des 
Decken-/Dachanschlusses  am  Untergurt  des  Trapezbleches  mit  jeweils zwei Knauf Universal-
schrauben  FN 0 4,3 mm x 35 mm", a 305 mm,  zu befestigen, wobei  die vg.  Universal-
schrauben  je  Tiefsicke versetzt anzuordnen  und  jeweils  mit  einer Unterlegscheibe  0 30 mm, 
t  k 2,0 mm,  zu hinterlegen sind.  Die  Mindestbreite  des  Untergurts  der  Tief sicke muss entspre-

 

chend 40 mm  betragen. 
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Nichttragende, raumabschließende Trennwand 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  mit nachgewiesener Stoßbean-

 

spruchbarkeit nach DIN  EN 1363-2 

Knauf Wandsteckwinkel 
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Knauf Schrauben XTB  3,9 x 38 mm  (zweiter Abdeckstreifen), 

Knauf Schrauben XTB  3,9 x 55 mm  (dritter Abdeckstreifen) 

an  dem Knauf UW-  Profil  zu befestigen, wobei  je  Feld (entspricht dem einfachen Achs-
abstand) jeweils mindestens  2  Stück  der vg.  Schrauben zu verwenden sind  und 

die  Fuge zwischen  den  drei Abdeckstreifen  und  der  angrenzenden Massivdecke ist 
über  die  gesamte Dicke  der  drei Abdeckstreifen vollständig dicht  mit  Knauf Fugen-
spachtel nach DIN  EN 13963  zu verschließen. Wahlweise dürfen  die  Anschlüsse  an 
die  angrenzende Massivdecke  mit  einem Streifen aus einer  maximal  d  =  5 mm  dicken 
Mineralwolle nach DIN  EN 13162  (nichtbrennbar, Schmelzpunkt  1000  °C  nach DIN 
4102-17)  hinterlegt  warden,  wenn  der  Bereich  der  drei Abdeckstreifen  mit  Knauf Fu-
genspachtel vollständig dicht verschlossen wird. 

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau  des  gleitenden Deckenanschiusses  an  Mas-
sivdecken sind  den  Anlagen zu dieser Brandschutzdokumentation zu entnehmen. 

4 Leistungskriterien und Begründung 

4.1 Leistungskriterien 

Im Rahmen dieser Brandschutzdokumentation werden  die  Trennwände hinsichtlich  der  Wider-
standsfähigkeit gegen Stoß entsprechend DIN  4102-3: 1977-09  bzw. DIN  EN 1363-2  :  1999-
10  bewertet. 

Grundsätzlich erfolgt  der  prüftechnische Nachweis  der  Widerstandsfähigkeit gegen Stoß  je-
wails  nach einer vorgegebenen Brandbeanspruchungsdauer, noch während  der  Beflammung. 
Hierzu wird dreimal nacheinander ein  200 kg  schwerer Bleischrotsack  mit  einer vertikalen Aus-
lenkung  von 1,5  m  gegen  die  unbeflammte Seite  der  Trennwand gependelt, so dass eine Sto-
ßenergie  von 3000  Nm aufgebracht wird. 

Nach dem Aufbringen  des  dritten Stoßes darf  die  Trennwand — während  der  weitergehenden 
Beflammung — nicht zusammenbrechen  und  es  müssen  die  jeweils normativ festgelegten Leis-
tungskriterien hinsichtlich  des  Raumabschlusses sowie  der  zulässigen  Tern peraturerhöhun-
gen  über  die  Anfangstemperatur (Wärmedämmung) weiterhin eingehalten  sein. 

Gemäß  der  Nds. VVTB, Anlage  C  4.6,  Ziffer  5  darf  der  Nachweis  der  Widerstandsfähigkeit 
gegen Stoß bei nichtbrennbaren, feuerwiderstandsfähigen, tragenden, raumabschließenden 
Wänden („Brandwände") wahlweise über zwei Prüfungen nach DIN  4102-3  :  1977-09  oder — 
bei symmetrischen Wänden — eine Prüfung nach DIN  EN 1363-2: 1999-10  erbracht werden. 

Folglich sind  die  prüftechnischen Nachweise  der  Widerstandsfähigkeit gegen Stoß nach 
DIN  EN 1363-2  :  1999-10  und DIN  4102-3: 1917-09  als technisch gleichwertig zu betrachten. 



tiling. Mandy W‘ngarten 
---r.reachbearbeitung 4Un11--
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4.2  Begründung 

Für  die  beschriebenen Bauteile bzw. Trennwandkonstruktionen liegen  die  auf Seite  12  ange-
gebenen Prüfergebnisse nach DIN  EN 1364-1  :  1999-10  bzw. ÖNORM  EN 1364-1: 2015-10 
In  Verbindung mit DIN  EN 1363-1  :  1999-10  bzw. ÖNORM  EN 1363-1  :  2012-09  und 
DIN  EN 1363-2: 1999-10  bzw. ÖMORM  EN 1363-2: 2000-01  vor. 

Die  dreimalige Stoßbeanspruchung wurde entsprechend  den  jeweils normativen Vorgaben auf 
die  Trennwand nach einer Brandbeanspruchungsdauer  von k 90  Minuten aufgebracht.  Da die 
Wände nicht zusammengebrochen sind und kein Versagen  der  jeweiligen Trennwand hinsicht-
lich  der in  DIN  EN 1363-1  beschriebenen Leistungskriterien bezugnehmend auf 

• den  Raumabschlusses  (E)  und 

• die  zulässigen Temperaturerhöhungen über  die  Anfangstemperatur / Wärmedämmung  (I) 

festgestellt wurde, ist — nach erfolgter, einseitiger Brandbeanspruchung nach  der  Einheits-
Temperaturzeitkurve (ETK) gemäß DIN  EN 1363-1  — auch  der  Nachweis hinsichtlich  der  Wi-
derstandsfähigkeit gegen Sloß entsprechend DIN  EN 1363-2: 1999-10  jeweils erbracht. 

Ggf.  von der  geprüften Konstruktion abweichende Konstruktionsdetails wurden  in  diese Brand-
schutzdokumentation auf Grundlage  der  Vorgaben aktueller Technischer  Norman (z. B. 
DIN  4102-4: 2016-05)  oder allgemeiner Übertragungsregeln,  die  dem aktuellen  Stand der 
Technik entsprechen, aufgenommen.  Die vg.  Begründung gilt unter  der  Voraussetzung, dass 
für  die in den  Abschnitten  2  und  3  beschriebenen Trennwände ein gültiger brandschutztechni-
scher Nachweis vorliegt. 

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung 

Die  Anforderungen  an den  Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn das Bauteil 
nach  2.1  stets  in  ordnungsgemäßem Zustand gehalten wird. Im Falle  des  Austausches be-

 

schädigter Teile ist darauf zu achten, dass  die  ne etzenden Materialien sowie  der  Ein-

 

bau dleser Malerlallen  den  Bestimmungen  u c en  dieser „MPA Braunschweig 
lr ndschutzdokumentation" entsprechen. 

• 

Thorsten MIttrnann 
Stellv. Fabhbéreichsleitung 
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Verzeichnis  der  Unterlagen 

Diese „MPA Braunschweig Brandschutzdokumentation"  BD  2104/264/23-MPA  BS  wurde auf  der 

Grundlage  der  folgenden Unterlagen erstellt: 

[1] des  Prüfberichtes Nr. (3354/1101)-Ap- vom  10.02.2002 der  MPA Braunschweig über  die  Prü-

fung einer nichttragenden, raumabschließenden Trennwand  in  Metallständerbauweise mit ei-

ner beidseitigen Bekleidung aus  1 x 20 mm  und  1 x 12,5 mm  dicken Knauf Feuerschutzplatten 

GKF und einer jeweils dazwischen angeordneten  0,5 mm  dicken Stahlblecheinlage ohne Dam-

mung, mit festem Deckenanschluss auf  Brand-  und Stoßverhalten nach DIN  EN 1364-1  : 

1999-10 in  Verbindung mit DIN  EN 1363-1 :1999-10  und DIN  EN 1363-2: 1999-10,  ausge-

stellt auf  die  Knauf Gips  KG,  lphofen, 

[2] des  Prüfberichtes Nr. (3095/3914)-Ap- vom  09.04.2005 der  MPA Braunschweig  über  die  Prü-

 

fung einer nichttragenden, raumabschließenden Trennwand  in  Metallständerbauweise  mit  ei-

 

ner beidseitigen Bekleidung aus  1 x 20 mm  und  1 x 12,5 mm  dicken Knauf Feuerschutzplatten 

GKF  und  einer jeweils dazwischen angeordneten  0,5 mm  dicken Stahlblecheinlage ohne Däm-

mung,  mit Anschluss  an  ein Trapezblech auf  Brand-  und  Stoßverhalten nach DIN  EN 1364-1: 

1999-10 in  Verbindung  mit  DIN  EN 1363-1  :  1999-10  und  DIN  EN 1363-2: 1999-10,  ausge-

stellt auf  die  Knauf Gips  'KG,  lphofen, 

des  Prüfberichtes Nr. (3225/205/08)-Ap- vom  11.08.2008 der  MPA Braunschweig  über  die  Prü-

fung.einer nichttragenden, raumabschließenden Trennwand  in  Metallständerbauweise  mit  ei-

nel-  beidseitigen Bekleidung aus  2 x 15 mm  dicken Knauf Feuerschutzplatten GKF  und  einer 

beidseitig jeweils dazwischen angeordneten  0,5 mm  dicken Stahlblecheinlage ohne Min-

inung,  mit  festem Deckenanschluss auf  Brand-  und  Stoßverhalten nach DIN  EN 1364-1  : 

1999-10 in  Verbindung  mit  DIN  EN 1363-1  :  1999-10  und  DIN  EN 1363-2: 1999-10,  ausge-

stellt auf  die  Knauf Gips  KG,  lphofen, 

[4] des  Prüfberichtes Nr. (2100/641/17)-Coh- vom  13.11.2017 der  MPA Braunschweig  über  die 

Prüfung 'einer nichttragenden, raumabschließenden Trennwand  in  Metallständerbauweise  mit 

einer beidseitigen Bekleidung aus  2 x 12,9 mm  dicken Knauf  Diamant  Steel  mit  einer  0,4 mm 

dicken Stahlblechkaschierung sowie einer innenliegenden Dämmung,  mit  gleitendem Decken-

anschluss auf  Brand-  und  Stoßverhalten nach DIN  EN 1364-1  :  1999-10 in  Verbindung  mit 

DIN  EN 1363-1 2012-10  und  DIN  EN 1363-2: 1999-10,  ausgestellt auf  die  Knauf Gips  KG, 

lphofen, 

[5] des  Prüfberichtes Nr.  PB  317100208-REV1 vom  05.06.2018 des IBS Linz,  Österreich,  über  die 

Prüfung einer nichttragenden, raumabschließenden Trennwand  in  Metallständerbauweise  mit 

einer beidseitigen Bekleidung aus  2 x .12,5 mm  dicken Knauf  Diamant mit  einer  0,3 mm  dicken 

Stahlblechkaschierung  und  einer innenliegenden Dämmung,  mit  gleitendem Deckenanschluss 

[3] 
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auf  Brand-  und Stoßverhalten nach ÖNORM  EN 1364-1  :  2015-10 In  Verbindung mit 

ÖMORM  EN 1363-1  :  2012-09  und ÖNORM  EN 1363-2  :  2000-01,  ausgestellt auf  die  Knauf 

Gips  KG,  lphofen, 

[6] DIN  EN 1363-1  :  1999-10  : Feuerwiderstandsprüfungen —  Tell 1:  Allgemeine Anforderungen; 

Deutsche  Fassung  EN 1363-1 :1999, 

[7] ÖNORM  EN 1363-1  :  2012-09:  Feuerwiderstandsprüfungen — Teil  1:  Allgemeine Anforderun-

gen;  Deutsche  Fassung  EN 1363-1  :  2012, 

[8] DIN  EN 1363-1  :  2012-10  : Feuerwiderstandsprüfungen —  Tell 1:  Allgemeine Anforderungen; 

Deutsche  Fassung  EN 1363-1  :  2012, 

[9] DIN  EN 1363-2: 1999-10:  Feuerwiderstandsprüfungen —  Tell 2: Alternative  und ergänzende 

Verfahren;  Deutsche  Fassung  EN 1363-2: 1999, 

[10]ÖNORM  EN 1363-2: 2000-01  : Feuerwiderstandsprüfungen — Teil  2: Alternative  und ergän-

zende Verfahren;  Deutsche  Fassung  EN 1363-2  :  2000, 

[11]DIN  EN 1364-1  :  1999-10  : Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile Teil  1 

Wände;  Deutsche  Fassung  EN 1364-1: 1999, 

[12]ÖNORM  EN 1364-1  :  2015-10:  Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile — Teil 

1:  Wände;  Deutsche  Fassung  EN 1364-1  :  2015 

[13]DIN  4102-4  ;  2016-05  : Brandverhalten  von  Baustoffen und Bauteilen — Teil  4:  Zusammen-

stallung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbautelle 

[14]Zeichnungen und Beschreibungen  des  Auftraggebers 



Knauf Fugenspachtel 
Dichtungsmaterial gemäß Abschnitt  2.2.4 

Knauf Profil 

BefesllgungemIttol Knauf Diamant 
gemäß Absohnill  2.2.4, Steel  GKFI 
a s 500 mm 

1 

Knout Profit 

Knauf UW-Profil 
. . 

Därnmschicht gemäß 
Abschnitt  2.2.3 

Schnelfbauschraube 
XTB 3,9 x 38 

Knauf Fugenspachtel 

F 90  mit "Knauf Feuerschutzplatten" 
Standarachsabstand 

5312,5 5 312,5 

d = Beplankungscficke 

Knauf Deckennagel  mil  Unterlegschelbe 
0 3.0 min,  t  2 1,5 mm  bzw. Befestigungs-

 

mittel gemäß Abschnitt  2.2.4, a s 1000 [rim 

Dichtungsmaterial Verzinktes Stahlblech, 
gemäß Abschnitt  2.2.4 2 0,5 mm  dick, Stoß. 

Knauf  Profil Obertappung  2 100 mm, 
Verlegung  horizontal 

Knauf Profil 
Knauf UW-Profil Knauf Fugenspachtel 

01 

Knauf Fugenspachtel Knauf Platten 

      

Schnellbauschraube 

             

F90  mit "Knauf Diamant  Steel  GKFI-Platten" 

       

     

Ständerachsabstand 

s 312,5 s 312,5 
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d = Beplankungsdickel 

Maße  in  MM 

Nichttragende, raumabschlleßende Trennwand 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  mit nachgewiesener Stoßbean-

 

spruchbarkelt nach DIN  EN 1363-2 

Horizontaischnitte 
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F90 tuft  "Knauf  Feuerschutzplatten" 

Knauf Deckennagel mit 
Unteriegscheibe  030  nIn 

((2  1,5mm bei  2x 15 mm  GKF bzw. 
12 2,0 mm  bei  20 +12,5 mm  GKF) 

bru.  Befestigungsmittel gemäß 
Abschnitt  2.2.4, a 5 500 mm 

Knauf Deckennagel mtt 
Unteriegscheibe  0 30 mm 

(t  2 1,5 mm  bel  2x 15 mm  GKF bzw. 
( 2 2,0 mm  bel  20 12,5 mm  GKF ) 

bzw. Befesligungsmittel gemäß 
AbsChnitt  2.2.4, a 5 500 mm 

Knauf Fugenspachtel 

Dichlungsmaterial 
gemäß Abschnitt  2.2.4 

UW-Profil 

Knout  Profil 

Verzinktes Stahlblech  2 0,5 mm  dick, 
StoROberlappung  2 100 mm, 
Verlegung  horizontal 

Knauf Fugenspachtel 
Schnellbauschrouhn 

Knauf Feuerschutzplatten 

Knauf Feuerschutzpiatten 

Knout  Fugenspachtel 

  

Nichttragende; raumabschließende Trennwand 
der  Feuerwiderstandsidasse  F 90  mit nachgewiesener Stoßbean-

 

spruchbarkeit nach DIN  EN 1363-2 

Vertikaischnitte 
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F90  mit "Knauf Diamant  Steel  GKFI.Platten" 

IJ 

Knauf Fugenspachtel 

Dichtungsmaterial 
gemäß Abschnitt  2.2.4 

UW-Profil 

Knauf Deckennagel  mit  Untefleg-
scheibe  030 rim,  t  2,0 mm  bzw. 

Befestigungsmittel gemäß Abschnitt 
2.2.4, a s 500 mm 

Knauf Profil 

Dämmschicht gemäß 
Abschnitt  2,2.3 

Knauf Fugenspachtel 

Schnellbauschraube 
XTB  3,9 x 38 

Knauf Diamant  Steel  GKFI 

      

Knauf Diamant  Steel  GKFI 

Knauf Deckennagel  mit  Unterlag
scheibe  0 30 mm  t  2 2,0 mm Lew. 

Befastigungsmittel gemäß Abschnitt 
2.2.4, a s  500 mm 

      

  

r--  Knauf Fugenspachtel 

       

       

Nichttragende, raumabschließende Trennwand 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  mit nachgewiesener Stoßbean-

 

spruchbarkeit nach DIN  EN 1363-2 

Vertikalschnitt 
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BD  2104/264/23-MPA  BS 

vom  02.05.2023 



Schnitt  A  -  A Ansicht Unterkonstruktion 

s 312,5 
• • 

rib. A 

Knauf gleitender 
Wandstedwinkel 

Knauf Fugenspachtel 

Schnellbauschreube 

DIchtlingsmaterial gemäß 
Abschnitt  2.2.4.3 

Schnellbauschraube 

Profit  UW  50/7010,6 

Knauf Feuerschutzplatten 

Knauf  Profit  CW  k 50 

%312,5 
• 

L 8 1 

Verzinktes Stahlblech  k 0,5 mm  dick, 
Stoßübedappung  k 100 mm, 

Verlegung  horizontal 

a g 40 mm 

Verzinktes Stahlblech 
t  0,5  nun dick 

ag 40mm 

F 90  mit "Knauf Feuerschutzplatten" 

Schnitt  B- B 
Knauf  Profit  CW  k 50  

Knauf Fugenspachtel 

Sohnellbauschraube 

Dichtungsmaterial gemäß Abschnitt  2.2.4.3 

Schnelibauschraube 
2x Hall  HUS1P6x40 bzw. Befestigungs-

 

mittel gemäß Abschnitt  2.2.4.3 

Profil UW  50f70/0,6 

Knauf gleitender Wandsteckwinkel 

Schraube  M5 x 20 mil  Unterlegschelbe 
5,3 x 20 x 1,25 mm  und Mutter  M5, 
Verschreibung verechleblIch 

Knauf  Profit  CW  50 

Knauf Feuerschutzplalten 

Nichttragende, raumabschließende Trennwand 
der  Feuerwiderstandaklasse  F 90  mit nachgewiesener Stoßbean-

 

spruchbarkeit nach DIN  EN 1363-2 

Gleitender Deckenanschluss 

Maße  in mm 

Anlage  4  zur 
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Schnitt  B  -  B Schnitt  B  -  B 
Wandhöhe  5 4  m: Wandhähe >  4  m: 
Knauf Profil CW  60 Knauf Profil CW  2 76 

• csie 

Ca A! • 

• • 

ru 

lx Schraube  M5 x 20 in 
Verbindung  mil  einer 
Unterlegscheibe  5,3 x 20 
x 1,25 mm  und Mutter  M5 
bis Wandhöhe  4 in 
(Verschraubung 
verschiebt Ich) 

a 5  40 mm 

Knauf Profil 
CW2  60 

Ansicht Unterkonstruktion 

5312,5 
• 

-gb-  A 

5312,5 

[b. B 

• 

Schnitt  A  -  A 

  

• 

Knauf Fugenspachtel 

Schnollbauschraube XTB  3,9 x 55 

Diulitutigsmatorial gemaß 
Abschnitt  2.3.4.2 

Schnellbauschraube XIB  3,9 x 38 
Profit  UW  50/70/0,6  bzw. 
Profit  UW  75/70/0,6 

   

4-A  

Knauf gleitender 
Wandstecßwinkel 

4-e 

N. 
Al 

• • 

• 

 

   

  

a 5 40 mm 

Knauf Profil CW  50  bzw. 
Knauf Profil  ON 2 50 

Däminschicht gemäß 
Abschnitt  2.2.3 

Keauf  Diemen( Stool  GKFI 

Knauf Fugenspachtel 
Schnellbauschraube XTB  3,9 x 55 

Dichtungsmaterial gemäß Abschnitt  2.3.4.2 

Schnellbauschraube XTB  3,9 x 38 

2x  Riti  HUS3-P6x40 bzw.  2x  Hilti HUS3-P6x60 bzw. 
Befestlgungsmittel gemäß Abschnitt  2.3.4.2 

Profit  UW  2 50/7010,6  bzw. UW  75/70/0,6 

Knauf gleitender Wandsteckwinkel 
2x  Schraube  M5 x 20 in  Verbindung  nit  Mutter  M5 
bei Wandhöhe  >4  m  (Verschraubung verschieblich) 

Wandhähe >  4  m  Knauf  Profit  CW  2 76 

Dernmschicht gemäß Abschnitt  2.2.3 

Knauf Diamant  Steel  GKFI 

Maße  in mm 

Nichttragende, raumabschließende Trennwand 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  mit nachgewiesener Stoßbean-

 

spruchbarkeit nach DIN  EN 1363-2 

Anlage  5  zur 

BD  2104/264/23-MPA  BS 

vom  02.05.2023 
Gleitender Deckenanschluss 



Ansicht Unterkonstruktion 

s 312,5 5 312,5 S 312,5 
• 

5 312,5 s 312,5 

      

      

Detail 11" I 

Knauf gleitender 
Wendsteckwinkel 

Detail "I' Detail 9" Detail  "I" 

Profit  UW 
50/70/0,6  bei 

Wandhöhe  s 4  m 
bzw. 
e  75110/0,6  bei 
Wandhöhe'  4m 

 

Detail 11' 

       

       

Knauf 
Profil CW 
50/50/0,6 

bzw. 
e  75/50/0,6 

Profil  UW 
e  50/40/11,6 
bzw. 

75/40/0,6 

Detail "I" Detail "II" 

• 

cu.  

AI 

lx Schraube  M5 x 20 In 
Verbindung mit einer 

Unteriegscheibe  5,3 x 20 x 
1,25 rem  und Mutter  M5  bis 

Wandhöhe  4  m 
(Verschraubung verschleblIch), 

2x  Schraube  M5 x 20 in 
Verbindung mit  Muller M5  bei 

Wandhöhe  >4  m 
(Verschraubung verschieblich)  

Befestigungsmittel gemäß AI 

Abschnitt  2.3.4.2  bzw.  2.2.4.3 
Profil UW 
e  50/70/0,6  bei Wandhöhe  s 4  m 
bzw. 
2 75/70/0,6  bei Wandhöhe  >4  m 
Knauf gleitender 
WandsleckvAnkel 
Knauf Profil CW 
e  50/5010,6  bel  Wandhöhe  s 4 in 
bzw. 

75/50/0,6  bel  Wandhöhe  >4  m 

Profil UW 
e  50/70/0,6  bel  Wandhöhe  5  m 
bzw. 
2 75/70/0,6 lei  Wandhöhe >  4m 

Knauf  Profil  OW 
50/5010,6  bei Wandhöhe  s 4m 

bzw. 
2 75/5010,6  bel  Wandhöhe >  4m 

a  lz Maximale anzunehmende Deckendurchbiegung, darf  40 mm  nicht überschreiten. 

NIchttragende, raumabschließende Trennwand 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  mit nachgewiesener Stoßbean-

 

spruchbarkelt nach DIN  EN 1363-2 

Gleitender Deckenanschluss 

Maße  in  nun 

Anlage  6  zur 

BD  2104/264/23-MPA  BS 

vom  02.05.2023 



• Knauf gleitender Wandsteckwinkel 

2 90 

(:) 

(;) 

0  7,0 

30 2 10 

Al 

Al 
o 

Al 

4. 2 48 

Maße  in ram 

Nichttragende, raumabschließende Trennwand 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  mit nachgewiesener Stoßbean-

 

spruchbarkeit nach DIN  EN 1363-2 

Knauf VVandsteckwinkel 

Anlage  7  zur 

BD  2104/264/23-MPA  BS 

vom  02.05.2023 



Brandschutzlechnisch klassiliziertes 
Trapezblechdachl-decke mit direkter 
Bekleidung nach Abschnitt  2.2.4.2 

Trapozblech 

t`.:•:«:•„"•::*•%°I 

Befestigung geinät  Abschnitt  2.2.4.2 
('Slahilrapezblech") 

Knauf Platten • I* 

Dämmschicht gernäß - 
Abschnitt  2.2.3 

Knauf Fugenspachtel 

Knauf Fugandeckstreifen1) 

Unterlegscheibe  0 2 30 mm,  d  k 1,5 mm 

UW-Profil 

V — V 

Trapezblech nach 
AbsChnitt  2.2.4.2 

"Knauf Feuerschutzplatten" 

• Quer zu Trapezblech 

• Längs zu Trapezblech 

UW-Profil 

ON-Profil 

5 312,6 5 312,5 5. 312,5 
•  

5 312,5 
• 

1)  zulässig, brandschutztechnisch aber nicht eflorderlich 

Nichttragende, raumabschließende Trennwand 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  mit nachgewiesener Stoßbean-

 

spruchbarkeit nach DIN  EN 1363-2 

Anschluss  an  Trapezblech 

Anlage  9  zur 

BD  2104/264/23-MPA  BS 

vom  02.05.2023 



Profit 1 

Zusätzliches 
Profit 

Zusätzliches 
UW-Profil 

.so 

Profit 1 

Profit 2 Profit 2 
in  Überle,opungsberelch  ti 
de Profile  je Seite mit  4 
Nieten/Schrauben/Crimp-
Stamungen verbinden. 

Im überlappungsbereich  ü 
de Profile  je Seite  mil 4 
Nieten/Schrauben/Cninp, 
Stanzungen verbinden. 

Profit 1 

1 

Im Oberleppungsberelch 
de Profile le  Seite mit  4 
Nieten/Schrauben/Crimp-
Stanzungen verbinden. 

Profit 2 

ProllistoalProfilverlängening 

Proflistoß Variante  A Profilstoß Variante  B 
2  CW-Profile stumpf gestoßen, 2  CW-Profile stumpf gestoßen, 
mit zusätzlichen UW-Prolll veibundsn mil  zusätzfichen CW-Profil geschachtelt 

Profilstoß Variante  C 
2  CW-Profile als Kasten geschachtelt 

Prinzipdarstellungen 

Nichttragende, raumabschließende Trennwand 
der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  mit nachgewiesener Stoßbean-

 

spruchbarkeit nach DIN  EN 1363-2 

Profilverlängerungen 

Anlage  10  zur 

BD  2104/264/23-MPA  BS 

vom  02.05.2023 



kNAUf 

lphofen, März  2025 

Abweichender Anwendungsbereich 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die in  unserer Dokumentation mit
 1111

 gekennzeichneten Ausführungen sind über das zugehörige, 
aktuell gültige allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) Nr. P-3391/170/08-MPA  BS  (gültig 
bis  30.06.2025)  nicht erfasst, werden durch Knauf aber als nicht wesentliche Abweichung hierzu 
beurteilt. 
Die  dieser Beurteilung zu Grunde liegenden Dokumente (z.B. gutachterliche Stellungnahmen, 
technische Beurteilungen) sind nachfolgend aufgeführt: 

• Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2017/074-Nau vom  16.12.2024 

Da die  Abgrenzung „wesentlich/nicht wesentlich" nicht gesetzlich geregelt ist und daher  von den 
zuständigen Bauaufsichtsbehörden uneinheitlich bewertet werden kann, empfehlen wir, dass das 
Vorliegen einer nicht wesentlichen Abweichung vor Bauausführung mit  den  für  den  Brandschutz 
verantwortlichen Personen und/oder Behörden abgestimmt wird. 

Knauf Gips  KG 
Marktmanagement 

Unsere Stellungnahme basiert auf  von  uns nicht auf umfassende Vollständigkeit und Richtigkeit überprüften Angaben, so 
dass hinsichtlich unserer Haftung  die  Ziffern  II  Abs.  5, VIII,  IX und  XIII  unserer Allgemeinen Verkaufs-, Lleferungs- und 
Zahlungsbedingungen gelten,  die  dieser Stellungnahme zusätzlich zugrunde liegen, unter www.knauf.detaab 
eingesehen werden können und  die  wir Ihnen  bel  Bedarf gern zusenden. 

Unsere Stellungnahme entbindet Sie Im Einzelfall nicht  von der  Hinzuziehung  der  Bauaufsichtsbehörde sowie evtl. 
benötigter Sachverständigen, Fachingenieure  etc.  Wir unterstellen  des  Weiteren, dass Sie alle gesetzlichen und 
behördlichen Auflagen, ferner einschlägiger Normen und Vorschriften sowie unsere Vorgaben  in  unseren amtlichen 
Nachweisen und Systemblättern einschließlich unserer Verarbeitungsrichtlinien und -hinweise und dergleichen mehr, 
beachten. 

Knauf Gips  KG, Am  Bahnhof  7, 97346  lphofen,  Tel: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277 
www.knaulde, E-Mail: zentrale@knauf.de, Sitz: lphofen, RegIstergericht:  Würzburg  HRA  2754 

HypoVereinsbank,  Würzburg,  BLZ  790 200 76,  Kto.-Nr.  149 9041,  IBAN:  DE 09 7902 0070 0001 4990 41, SWIFT-BIC:  HYVEDEMM455 
Deutsche Bank AG,  Würzburg,  BLZ  790 700 16,  Kto.-Nr.  305 508 00,  IBAN:  DE 67 7907 0016 0030 5508 00, SWIFT-BIC:  DEUTDEMM790 
Commerzbank AG,  Würzburg,  BLZ  790 600 62,  Kto.-Nr.  3 327 930 00,  IBAN:  DE 64790800520322 7930 00, SWIFT-BIC:  DRESDEFF791 
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IBB GmbH Braunschweiger Str.  65 38179  Groß SchwiiIper 

Gutachterliche Stellungnahme Nr.  GA-2017/074  Nau vom  16.12.2024 

Auftraggeber: Knauf Gips  KG 
Am  Bahnhof  7 

97346  lphofen 

Auftrag vom: 

Auftragszeichen: 

Auftragseingang: 

Inhalt  des  Auftrags: 

23.09.2024 

Hr. Schaper 

23.09.2024 

Gutachterliche Stellungnahme hinsichtlich  der  brandschutztechnischen Be-
wertung  von  Ausführungs- und Anschlussdetails bei raumabschließenden 
Trennwandkonstruk(ionen  in  Ständerbauweise hinsichtlich  der  Einstufung  in 
die  Feuerwiderstandsklasse  F 90-A  gemäß DIN  4102-2  mit mechanischer 
Beanspruchung bei einseitiger Brandbeanspruchung gemäß DIN  4102-3: 
1977-09 

Bauvorhaben: Diese gutachterliche Stellungnahme ist kein bauaufsichtlicher Verwendbar-

 

keitsnachweis im deutschen bauaufsichtlichen Verfahren 

Diese gutachterliche Stellungnahme umfasst  14  Seiten und  9  Anlagen. 

Diese gutachterliche Stellungnahme ersetzt  die  gutachterliche Stellungnahme Nr.  GA-2017/074  -Ap 
vom  24.05.2023. 

)iorte gutachterliche Stellungnahme  (lad our  vollsthndig  und  unvedindert •weiterverbmit  wearer.  Auszüge  oiler  Kürzungen bedürlen  der  schrifilichen  Genuine  guitg 
lot  IBB GmbH, Groß Schwtilper.  Von der  IHO Gmbl  I,  Groß Schwulper,  Meet  verani e  Überaetzurigen  Weser  timachterilchen Stet:mignaltine müssen  don  Hinwals 
Von de.* 18I)  GmbH, Groß Schwtilperi  nicht geixüfte Oberst:17mm;  der  dents dgmarfassung`oruiluallon. Gulachleiliche Stelltaignehmon ohne UnrescHrin  nation 
:eine Glittigkeit. 

33  EmbH - IngenieurbOrn für Brandschutz  yen hearten 

liaueschweiger Str.  651 D-28179 Grog  Schwülper 

Iescliaitsführor: Dr.-Ing. Peter Hause 

ieschäfIsführor (Hi)  Cord Meyerholl 

Tel. 1419 (0)5303 / 9 70 92-85 

Fax 449 (0)5303 / 9 70 92-87 
Mail infogiblybsc de 

Web www.ibb-hsede 

Spar kasse Gifhorn/Wolfsburg 

WAN DE58 2695 1311 0161 10161211 

SWIFT-BIC  NOLADE216FW 

USI.-IdNr.  0E273624580 

St.-Nr.  19/208/06153 

HRH 202232  Amtsgericht Ilikleshear 
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Auftrag und Anlass 

Mit Schreiben vom  23.09.2024  wurde  die  IBB GmbH, Groß Schwülper, durch  die  Knauf Gips  KG, 

lphofen, beauftragt,  die  gutachterliche Stellungnahme Nr.  GA-2017/074  —Ap- vom  24.05.2023 

hinsichtlich  der  brandschutztechnischen Bewertung  von  Ausführungs- und Anschlussdetails bei 

raumabschließenden Trennwandkonstruktionen  in  Ständerbauweise hinsichtlich  der  Einstufung  in die 

Feuerwiderstandsklasse  F 90-A  gemäß DIN  4102-2  mit mechanischer Beanspruchung gemäß DIN 

4102-3: 1977-09 in  Anlehnung  an  das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-3391/170/08-

MPA  AS  vom  02.05.2023  mit  der  Brandschutzdokumentation  BD  2104/264/23-MPA  BS  unter Einbezug 

des  abP Nr. P-3191/232/14-MPA  BS  bei einseitiger Brandbeanspruchung, zu überarbeiten. 

Die  gutachterliche Stellungnahme wird notwendig, da im abP Nr. P-3191/232/14-MPA  BS  lediglich 

tragende Wände als „Brandwand" geregelt sind und  die  Ausführung  der  Details aus formalen Gründen 

nicht im Rahmen  von  allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen allgemeingültig geregelt werden 

kann. 

2 Brandschutztechnische Anforderungen 

Die  raumabschließenden Trennwandkonstruktionen so ausgeführt werden, dass über eine 

Brandbeanspruchungsdauer  von  mindestens  90  Minuten gewährleistet ist, dass  die  Tragfähigkeit  der 

Konstruktion unter Eigengewicht erhalten bleibt, keine unzulässigen Temperaturerhöhungen über  die 

Anfangstemperatur auf  der  dem Feuer abgekehrten Seite auftreten und dass  der  Raumabschluss 

gewahrt bleibt. Weiterhin müssen  die  Wandkonstruktionen  in der  Lage sein, eine dreimalige 

Stoßbeanspruchung  von  jeweils  3000  Nm im Sinne  der  DIN  EN 1363-2  aufzunehmen (zusätzliche 

mechanische Beanspruchung). 

Die  Trennwandkonstruktionen sollen ausgeführt werden, wenn  die  Trennwandkonstruktion kein 

Bestandteil  des  Gebäudetragwerks ist.  Dies  gilt auch für Trennwände mit einem konstruktiven 

Wandaufbau gemäß abP Ni. P-3191/232/14-MPA  BS,  tragenden „Brandwände",  die  keine Auflast 

aufnehmen müssen und nicht Bestandteil  des  Gesamttragwerks sind. 

Diese Gutachterliche Stellungnahme gilt nicht bei Erfüllung  von  tragenden Eigenschaften im 

Gebäudetragwerk. 

3 Unterlagen und Grundlagen  der  gutachterlichen Stellungnahme 

Die  gutachterliche Stellungnahme für TrennwandkonstruktIonen erfolgt auf  der  Grundlage: 

-  des  allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr.  P-3191/232/14  MPA  BS  vom  14.05.2024 
über tragende, raumabschließende Wandkonstruktionen und einer beidseitigen Beplankung aus 
Gipsplatten  der  Feuerwiderstandsklasse  I' 90  gemäß DIN  4102-2: 1977-09  bei einseitiger 
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Brandbeanspruchung („Brandwand gemäß DIN  4102-3: 1977-09),  ausgestellt auf  die  Knauf Gips 
KG,  lphofen, 

des  allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr.  P-3391/170/08  MPA  BS  vom  02.05.2023 
über nichttragende, raumabschließende Trennwand mit Metallständerunterkonstruktion, mit einem 
0,5 mm  dicken Stahlblech sowie einer beidseitigen Beplankung aus Gipsplatten bzw. einer 
beidseitigen Beplankung aus blechkaschierten Gipsplatten  der  Feuerwiderstandsklasse  F90  gemäß 
DIN  4102-2: 1977-09  bel  einseitiger Brandbeanspruchung, ausgestellt auf  die  Knauf Gips  KG, 
lphofen, 

- des  allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr.  P-3191/232/14  MPA  BS  vom  21.05.2024 
über eine tragende, raumabschließende Wandkonstruktion mit einer Stahlunterkonstruktion und 
einer beidseitigen Beplankung aus Gipsplatten  der  Feuerwiderstandsklasse  F 90  gemäß DIN  4102-
2:1977-09  bei einseitiger Brandbeanspruchung, ausgestellt auf  die  Knauf Gips  KG,  lphofen, 

- der  Brandschutzdokumentation  BD  2104/264/23-MPA  BS der  MPA Braunschweig vom  11.04.2023 
über eine nichttragende, raumabschließende Trennwand  in  Metallständerbauweise mit 
nachgewiesener Stoßbeanspruchbarkeit nach DIN  EN 1363-2  nach einseitiger 
Brandbeanspruchung, ausgestellt auf  die  Knauf Gips  KG  lphofen, 

des  Prüfberichtes Nr.  3737/194/11  —Ap vom  14.11.2011 der  MPA Braunschweig über  die  Prüfung 
einer nichttragenden, raumabschließenden Wandkonstruktion  in  Metallständerweise mit beidseitiger 
zweilagiger Beplankung aus Gipsplatten (GKF nach DIN  18 180  bzw. Typ DF nach DIN  EN 520)  mit 
dazwischen liegendem Stahlblech zur Ermittlung  der  Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger Brand-
beanspruchung nach DIN  EN 1364-1 in  Verbindung mit DIN  EN 1363-1  und DIN  EN 1363-2,  ausge-
stellt auf  die  Knauf Gips  KG,  lphofen, 

des  Prüfberichtes Nr.  3048/656/078  —ARTTM vom  24.11.2008  über  die  Prüfung einer etwa  150 mm 
dicken nichttragenden Trennwandkonstruktion aus Metallständern, einer Mineralwolleisolierung mit 
einer beidseitigen Beplankung aus  2 x 12,5 mm  dicken Gipsplatten auf Brandverhalten zur Ermitt-
lung  der  Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger Brandbeanspruchung, ausgestellt auf  die  Industrie-
gruppe Gipsplatten IGG,  Darmstadt, 

- des  Schreibens Nr.  20139/2008 der  MPA Braunschweig über  die  Prüfung eines  7,80  m  hohen und 
3,20  m  breiten Wandausschnittes auf Stoßverhalten  In  Anlehnung  an  Abschnitt  7 der  DIN  EN 1362-
2: 1999-10  bzw.  an  Abschnitt  4.3 der  DIN  4102-03: 1977-09,  ausgestellt auf  die  Knauf Gips  KG, 
lphofen, 

der DIN 4102-04: 2016-05 sowle 

- der  Konstruktionszeichnungen  der  Knauf Gips  KG  (siehe Anlagen  1  —  9). 

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur  in  brandschutztechnischer Hinsicht. Aus  den  für  die  Trenn-

wände gültigen technischen Baubestimmungen und  der  jeweiligen Landesbauordnung bzw.  den  Vor-

schriften für Sonderbauten können sich weitergehende Anforderungen ergeben —  z. B.  Bauphysik, Sta-

tik, Elektrotechnik, Lüftungstechnik  o.  ä. 

Das brandschutztechnische Gesamtkonzept  von  Gebäuden ist nicht Gegenstand dieser gutachterli-

chen Stellungnahme. 
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Neben diesen Unterlagen fließen umfangreiche brandschutztechnische Erfahrungen  des  Verfassers 

dieser gutachterlichen Stellungnahme  an  Trennwandkonstruktionen  der  Knauf Gips  KG in die brand-

schutztechnische Beurteilung  mit  ein.  Die  etwa  35-jährige Berufserfahrung wurde durch  den  Verfasser 

dieser gutachterlichen Stellungnahme im Rahmen leitender Tätigkeiten bei anerkannten Prüfanstalten 

gewonnen. 

4  Detailausführungen 

Unter  der  Voraussetzung, dass  die  Konstruktionsdetails für tragende Brandwände dort eingesetzt 

werden, wo  es  sich um nIchttragende Brandwände im Sinne  des  Gebäudetragwerks handelt, sollen 

folgende Ausführungs- und Anschlussdetails brandschutztechnisch bewertet werden: 

-  Alternative  Wandbeplankungen, 

-  Alternative  Dämmstoffe, 

- Anordnung  von  Profilverlängerungen  in  Verbindung mit maximalen Wandhöhen  S 7,0  m, 

- Ausführung mit Doppelständerwerk, 

Aufbau  von  einer Wandseite mit „verlorener" Unterkonstruktion, 

- Fugenversatz  400 mm, 

EckausblIdungen, 

- Wandanschlüsse  an  leichte Trennwände  (T-Stöße), 

- Deckenanschlüsse  an  Trapezblechdecken und —dächer, 

- Anschluss  an  Stahlbauteile, 

- Einbauvarianten für Hohlwanddosen, 

- Gleitende Deckenanschlüsse, 

- Bodenanschlüsse mit zurückspringender Beplankung, 

Anschlussdichtung mit brennbaren Dichtungen, 

Bewegungsfugen/gleitende Wandanschlüsse und 

- Befestigung mit Hohlraumdübeln  an den  beurteilten Trennwandkonstruktionen. 

4.1 Alternative  Wandbeplankung 

Als Wandbeplankung soll auf jeder Wandseite eine Wandbeplankung gemäß abP 3391/170/08-MPA 

BS  oder abP Nr. P-3191/232/14-MPA  BS  erfolgen. 
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Anstelle  von  Knauf Gipsplatten  OF  dürfen für  die  Konstruktionen nach  4.1  auch Knauf Fireboard, GM-

F  nach DIN  EN 15283-1, in  mindestens gleicher Beplankungsdicke verwendet werden. 

4.2 Alternative Dämmstoffe 

Als Dämmstoff darf  k 40 mm  dicke Mineralwolle (Glaswolle nach DIN  EN 13162,  Schmelzpunkt < 

1000°C)  oder  40 mm  dicke Mineralwolle (Steinwolle, Schmelzpunkt  k 1000°C,  Nennrohdichte 

40  kg/m3) verwendet werden. 

4.3  Anschlussdichtungen 

Als Anschlussdichtungen dürfen alternativ zu Randdämmstreifen aus nichtbrennbarer Mineralwolle 

(Steinwolle, Schmelzpunkt 1000°C),  nichtbrennbare Dichtungsbänder (Rohdichte  k 100  kg/m3) 

verwendet werden.  Welter  dürfen brennbare Dichtungsbänder oder Anschlussdichtungen verwendet 

werden, wenn diese auf beiden Beplankungsseiten durch  die  erforderliche Beplankungsdicke 

vollständig überdeckt werden. 

4.4 Maximale Wandhöhen 

Konstruktionen mit einer Beplankung aus  2 x 12,9 mm  Knauf Diamant  Steel  dürfen bis  9  ni  Wandhöhe 

ausgeführt werden. 

Konstruktionen nach  4.1  mit Beplankung aus Knauf Fireboard, Knauf Diamant oder Knauf 

Feuerschutzplattendürfen  in  Abhängigkeit  der  gewählten  Profile  nach Tabelle  1  bis zu folgenden 

Wandhöhen verwendet werden. 

Tabelle  1:  Maximale Wandhöhen und Überlappungsbereich bei Profilverlängerung 

Mindest-Ständerprofil nach DIN  18 182-1 Ständerabstand Maximale  Wand-

 

[Überlappungsbereich  in mm] [aim) höhe [mmj 

CW 50-06 [2. 500] 5 312,5 5000 

CW 75-06 / MW 75-06 [2: 750] 5312,5 7000 

4.5 Anordnung  von  Profilverlängerungen  in  Verbindung mit maximalen Wandhöhen  5 7,0  m 

Werden  die  Ständerprofile mit Profilstößen ausgebildet, ist bei  der  Verwendung  von  Ständerprofilen 

CW  50  ein Mindestüberlappungsbereich  von 500 mm,  bei  der  Verwendung  von  Ständerprofilen 

CW/MW  75  ein Mindestüberlappungsbereich  von 750 mm  und bei  der  Verwendung  von  Ständerprofilen 



1)

i

 
Seite  7 von 14  zur Gutachterlichen Stellungnahme Nr.  GA-2017/074  - Nau - vom 

16.12.2024 IBB 
kedillefflAialmoulffle 

CW/MW  100  ein Mindestüberlappungsbereich  von 1000 mm  zu gewährleisten.  Die Profile  sind  an  je-

dem Flansch im Überlappungsbereich mit Blechschrauben zu verschrauben, mit Stahlnieten zu vernie-

ten oder zu verorimpern (siehe Anlage  1). 

Grundsätzlich dürfen anstelle  von  Knauf CW-Profilen auch Knauf MW-Profile bzw. Knauf  UA-Profile in 

Abhängigkeit  der  Wandhöhe  in den  Ausführungen als Einfachständer- oder Doppelständerkonstruktion 

eingesetzt werden. 

4.6 Ausführung als Wand mit Doppelständerwerk 

Anstelle einer einfachen Unterkonstruktion sollen Wände  F 90-A  mit mechanischer Beanspruchung 

auch mit Doppelständerwerk ausgeführt werden. 

Werden  die  Wände als Doppelständerwände ausgeführt, sind  die  Ständerprofile  mit  s 30 mm  dicken 

Fireboard-Ausgleichsstreifen zu verbinden (Verschraubung  mit  Knauf Universalschrauben  FN 4,3 x 

65 mm,  Schraubenabstände  5 750 mm)  — siehe Anlage  2,  Varianten  1  —  2.  Alternativ sind  die  Ständer-

profile  über  die  gesamte Wandhöhe  mit  2 12,5 mm  dicken GKF-/Fireboard-Plattenstreifen zu vera-

schen (siehe  Variante  3  und  4)  gemäß Anlage  2. Die  Befestigung  der  GKF-/Fireboard-Plattenstreifen 

an den  Ständerprofilen erfolgt  mit  Schnellbauschrauben TN/XTN, Schraubenabstände  5 200 mm. 

4.7 Aufbau  von  einer Wandseite mit „verlorener" Unterkonstruktion 

Soll vor einer bestehenden Wandkonstruktion,  die  keine brandschutztechnischen Anforderungen erfüllt 

oder  die  nicht als „Brandwand" bzw. als Wand  „El 90-M"  klassifiziert werden kann, eine Trennwand 

F 90-A  mit mechanischer Beanspruchung gestellt werden, wird vor  der  bestehenden Wand eine 

Hilfskonstruktion aus Ständerprofilen zur Befestigung  der  Beplankungslagen errichtet (siehe Anlage  3). 

Der  weitere Wandaufbau erfolgt sinngemäß  den  abP Nr. P-3391/170/08-IV1PA  BS  / P-3191/232/14-

MPA  BS  bzw. gemäß dieser Stellungnahme, wobei  die der  Bestandswand zugewandten Plattenlagen 

in der  Hilfskonstruktion zu befestigen sind. 

4.8 Fugenversatz  der  Beplankungslagen 

Die  horizontalen Fugen  der  einzelnen Plattenlagen sollen unabhängig  von der  Anzahl oder  Art der 

Beplankungslagen mit einem Fugenversatz  von  jeweils  400 mm  angeordnet werden. 

4.9  Eckausbildung 

Bel den  Eckausbildungen  (90°) der  Knauf Trennwände  F 90-A  mit  mechanischer Beanspruchung 

warden die  angrenzenden StänderprofIle durch  die  vorhandene Wandbeplankungen  mit  den  Profilen 

über  Knauf Universalschrauben  FN  oder anderen für  den  Untergrund geeigneten, nichtbrennbaren 

Befestigungsmitteln  und,  um ein Herausreißen durch  die  Stoßbeanspruchung zu verhindern,  mit  2 

1,5 mm  dicken Unterlegscheiben  0 z 30 mm,  Befestigungsabstand  5 250 mm,  miteinander verbunden. 
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Die  konstruktive Ausführung  der  Eckausbildungen  900  sowie  die  Mindestanforderungen zur Ausführung 

>900  sind aus  der  Anlage  4  ersichtlich. 

4.10  Wandanschlüsse  an  leichte Trennwände  (T-Stöße) 

Bel  Wandanschlüssen  an  leichte Trennwände erfolgt  der  seitliche  Anschluss  der  Knauf Trennwand 

El 90-M an die  durchlaufende mindestens feuerbeständige Wandkonstruktion im Metallständerwerk. 

Dazu werden  die Profile  mit  Knauf Universalschrauben  FN  oder anderen für  den  Untergrund geeigneten 

nichtbrennbaren Befestigungsmitteln  und,  um ein Herausreißen durch  die  Stoßbeanspruchung zu ver-

hindern,  mit  k 1,5 mm  dicken Unterlegscheiben  0 k 30 mm,  Befestigungsabstände  5 500 mm  mitein-

ander verbunden. Aus  der  Anlage  4  ist  die  Ausführung  der  T-Stöße ersichtlich. 

4.11  Deckenanschlüsse  an  Trapezblechdecken und -dächer 

Bei Anschluss  von  Wänden  F 90-A  mit mechanischer Beanspruchung  an  brandschutztechnisch 

mindestens feuerbeständig klassifizierte Trapezblechdächer/-decken mit direkter Bekleidung werden 

die  UW-Profile  der  Wand  F 90-A  mit mechanischer Beanspruchung zweireihig mit für  den  Untergrund 

geeigneten nichtbrennbaren Befestigungsmitteln, Befestigungsabstände  5 500 mm, 1,5 mm  dicken 

Unteriegscheiben  0 k 30 mm  mit  den  Trapezblechen verschraubt. Eine Befestigung  der F90-A-Wände 

mit mechanischer Beanspruchung  an der  Unterkonstruktion einer abgehängten Trapezblechbekleidung 

ist nicht zulässig. 

Bei  der  Anordnung  der  Trennwände  F 90-A  mit mechanischer Beanspruchung parallel zum 

Trapezblech erfolgt  die  Befestigung  der  UW-Profile  der  Trennwände  an den  Tiefslcken oder  an  einem 

zusätzlichen  k 0,6 mm  dicken Stahlblech, welches  an den  Tiefsicken kraftschlüssig zu befestigen ist 

(siehe Anlage  5). 

4.12  Anschluss  an  bekleidete Stahlbautelle 

Die  TrennwandkonstruktIon soll  an  brandschutztechnisch bekleidete, mindestens feuerbeständige 

Stahlbauteile (Träger  und  Stützen) angeschlossen  warden. Der  erforderliche Feuerwiderstand  der 

brandschutztechnischen Bekleidung  der  Stahlbauteile muss  über  einen bauaufsichtlichen Nachweis 

(z.B. nach DIN  4102-4  oder allgemeine Bauartgenehmigung) nachgewiesen  sein. 

Die  Bekleidung  des  Stahlbauteils,  an  das angeschlossen wird, muss hinsichtlich  der  Beplankungsdicke 

je Seite mindestens  der  erforderlichen Beplankungsdicke je Wandseite  der  Trennwandkonstruktion ent-

sprechen.  Die  konstruktive Ausführung als Trägeranschluss ist aus  der  oberen Abbildung auf  der  An-

lage  9  ersichtlich. 
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4.13  Einbauvarlanten für Hohlwanddosen 

Bel der  Einbauvariante  1  werden  die  Hohlwanddosen  in  einem  25 mm  dicken Gipsbett eingelegt. Bei 

Variante  2  wird im Wandzwischenraum ein Rahmen aus Plattenstreifen und einem Deckel aus Gips-

platten  (in  Beplankungsdicke einer Wandseite) angeordnet und  der  Rahmen  von der  Seite  der  Hohl-

wanddosen mit Knauf Schrauben „Gipsplatte auf Gipsplatte" verschraubt (siehe untere Abbildungen 

der  Anlage  9). 

4.14  Gleitende Deckenanschlüsse 

Bei  der  Ausführung gleitender Deckenanschlüsse bis zu einer maximalen Deckendurchbiegung  von 

25 mm,  werden  die  UW-Profile mit  4 x 12,6 mm  dicken Knauf-Gipsplattenstreifen unterlegt und zwei-

reihig mit Schwerlastdübeln  2 6 mm, in  Verbindung mit  2 1,5 mm  dicken Unterlegscheiben  0 30 mm, 

Befestigungsabstände  s 500 mm  versetzt befestigt. Auf jeder Wandseite wird ein Stahlwinkel Min-

destabmessungen  40 mm x 80 mm x 3 mm  angeordnet und  an den  Massivdecken befestigt. 

Alternativ dazu, können  die  gleitenden Deckenanschlüsse bis zu einer maximalen Deckendurchble-

gung  von 25 mm in der  Form ausgebildet werden, dass  die  UW-Profile  an den  Masslvdecken mit für 

den  Untergrund geeigneten nichtbrennbaren Befestigungsmitteln (Befestigungsabstände  s 500 mm) 

befestigt werden. Auf Jeder Wandseite wird ein Stahlwinkel Mindestabmessungen  40 mm x 80 mm x 

3 mm, der 2 x 2 20 mm  dicken Knauf GKF-Plattenstreifen abgedeckt wird, angeordnet und  an den 

Massivdecken befestigt. 

Die  konstruktive Ausführung gleitender Deckenanschlüsse ist aus  der  Anlage  6  ersichtlich. 

Weiterhin können  die  gleitenden Deckenanschlüsse  an  Massivdecken wie folgt ausgebildet werden: 

Dazu werden als Deckenprofile Knauf UW-Profile  50 x 70 x 0,6 mm  angeordnet.  An  jedem zweiten 

Knauf CW-Profil wird eine Knauf Wandsteckwinkel über Schrauben  M5 x 20 mm in  Verbindung mit 

Unterlegscheiben und Muttern befestlgt.  Die  Knauf Wandsteckwinkel werden  an der  Massivdecke über 

Schraubanker „HILTI HUS3-P  6 x 40"  (alternativ mit Stahldübeln, Stahlschrauben bzw. Nagelanker 

M6  bzw.  ø 6 mm)  befestigt.  Die  Knauf CW-Profile werden mindestens  12 mm  weit  in die  UW-Profile 

eingestellt,  die  Beplankungslagen  der  Wandkonstruktion werden im Bereich  der  gleitenden 

Deckenanschlüsse so gekürzt, dass das Gleitmaß  von s 40 mm  eingehalten wird. 

Im Bereich  der  gleitenden Deckenanschlüsse werden drei Stück  horizontal  verlaufende  2 12,5 mm 

dicke Knauf Gipsplattenstreifen angeordnet, untereinander befestigt und  die  Fugen zwischen 
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Abdeckstreifen und Massivdecke vollständig  mil  Knauf Fugenspachtel verschlossen. Alternativ kann 

eine Hinterlegung mit einem  S 5 mm  dicken nichtbrennbaren Mineraiwollestrelfen erfolgen. 

4.15  Bodenanschlüsse mit zurückspringender Beplankungen 

Im Bereich reduzierter Bodenanschlüsse werden ein- oder beidseitig anstelle  der  äußere Bekleidungs-

lage auf jeder Wandseite im unteren Wandanschlussbereich auf einer Wandseite ein- oder zwei Gips-

plattenstreifen gleicher Dicke mit einer Überdeckung  der  Wandbekleidungen  von k 20 mm  angeordnet. 

Die  konstruktive Ausführung hinterschnittener („reduzierter") Fußbodenanschlüsse  in  Abhängigkeit  von 

der  Anzahl  der  Beplankungslagen ist aus  der  Anlage  7  ersichtlich. 

4.16  Bewegungsfugen/gleitende Wandanschlüsse 

Horizontale Bewegungsfugen bzw. gleitende Anschlüsse bis zu einer Verformung  von 30 mm  werden 

in der  Form ausgeführt, dass  in der  Wandfläche  in der  Tiefe  der  Metallunterkonstruktion Knauf-Gips-

plattenstreifen angeordnet werden (siehe obere Abbildung Anlage  8).  Alternativ werden seitlich  an den 

Ständerprofilen  der  Wände  F 90-A  mit mechanischer Beanspruchung zusätzlich schmalere 

Ständerprofile befestigt,  an  denen wiederum  12,5 mm  dicke Knauf-Gipsplattenstreifen  in  Verbindung 

mit Stahiblechstrelfen angeordnet werden. 

4.17  Befestigung  von  Hinweisschildern, Piktogrammen  o.ä.  mit  Hohiraumdübein  an 
„Brandwänden" 

An  Trennwandkonstruktionen nach Abschnitt  4.1  können Hinweisschilder, Piktogramme  etc.  mit 

Hohlraumdübeln befestigt werden. 

5 Brandschutztechnische Beurteilungen und Zusammenfassung 

5.1  Brandschutztechnische Beurteilungen 

Die  Wandbeplankungen können gemäß Abschnitt  4.1  mit  3 x 12,5 mm  dicken Knauf Gipsplatten aus-

geführt werden, da zwar ein etwas früheres Abfallen  der  äußeren Plattenlage im Vergleich zu  15 mm 

dicken Gipsplatten im Brandfall erfolgt, aber  die  darunter abgeordneten Plattenlagen durch das Stahl-

blech geschützt sind und  am  Ablösen  von der  Wandfläche gehindert werden bzw. well sich  die  Ge-

samtplattendicke  der  Wandbeplankungen erhöht. 

Die  alternativen Anschlussdichtungen gemäß Abschnitt  4.3  können brandschutztechnisch akzeptiert 

warden,  da  sie durch  die  erforderliche Beplankungsdicke vollständig überdeckt  warden. 

Gegen  die  Ausführung  der  Wände gemäß Abschnitt  4.4  bzw.  4.5  mit maximalen Wandhöhen <  7,0  m 

bestehen keine brandschutztechnischen Bedenken, da dadurch, dass bei größeren Wandhöhen zum 
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einen  die  Steghöhen  der  Ständerprofile größer werden und zum anderen aufgrund  der  Wandhöhen 

und —breiten eine größere Wandfläche zur Aufnahme und Ableitung  der  Stoßbeanspruchung zur 

Verfügung steht und gleichzeitig damit eine gleichmäßigere Verteilung  der  stoßartigen Beanspruchung 

über  die  Wandfläche erfolgt. Daher erfüllen  die in  Abschnitt  4  beschriebenen Wandkonstruktionen bei 

einer einseitigen Brandbeanspruchung  die  Anforderungen  der  Feuerwiderstandsklasse  F 90-A  gemäß 

DIN  4102-2  mit mechanischer Beanspruchung gemäß DIN  EN 1363-2,  zumal durch  die  größere Höhe 

die  Konstruktion biegeweicher und  die  Stoßbeanspruchung dadurch gedämpft wird. 

Da  bei Wänden mit einem Doppelständerwerk  die  Wände insgesamt steifer und hinsichtlich  der  Wand-

dicke größer werden, erfolgt auch ein im Vergleich zu Einfachständerwänden verzögerter Wärmedurch-

gang durch  die  Wand auf  die  nicht dem Feuer ausgesetzten Wandseite im Brandfall. Daher bestehen 

aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken gegen  die  Ausbildung  der  Wände mit einem Dop-

pelständerwerk. 

Die  Wände mit dem „verlorenen" Ständerwerk können brandschutztechnisch akzeptiert werden, weil 

bei einer  Brand-  und Stoßbeanspruchung  der  mit Gipsplatten beplankten Wandseite, auf  der  nicht 

brandbeanspruchten Wandseite zusätzlich ein Metallständerwerk und eine weitere nicht definierte 

Wandschale vorhanden sind,  die  sich bei einer  Brand-  und Stoßbeanspruchung positiv auf  die  Feuer-

widerstandsdauer  der  Wandkonstruktion auswirken. Bei Brandbeanspruchung  der  Wandseite  der  be-

stehenden Wandkonstruktion  (die  keine brandschutztechnischen Anforderungen erfüllt oder  die  nicht 

als „Brandwand" bzw. als Wand  "El 90-M"  klassifiziert werden kann) wird  die  eigentliche  F90-A-Wand 

mit mechanischer Beanspruchung  in der  Anfangsphase eines Brandes durch  die  vorhandene, nicht 

klassifizierbare Wandkonstruktion vor einer unmittelbaren Temperaturbeanspruchung geschützt, was 

sich positiv auf  die  Feuerwiderstandsdauer  der  Brandwand auswirkt. 

Der  horizontale Fugenversatz  der  einzelnen Plattenlagen  von 400 mm  ist brandschutztechnisch un-

problematisch,  die  mittleren und inneren Plattenlagen durch das  0,5 mm  dicke Stahlblech abgedeckt 

werden. 

Die in  Abschnitt  4.9  und  4.10  beschriebenen und  in der  Anlage  4  dargestellten Eckausbildungen und 

Anschlüsse  an  leichte Trennwände können aus brandschutztechnischer Sicht akzeptiert werden, weil 

eine kraftschlüssige Verbindung  der  angrenzenden Metallständerprofile erfolgt und damit ein Aufgehen 

von  Fugen und  der  Verlust  des  Raumabschlusses insbesondere durch  die  Stoßbeanspruchungen aus-

geschlossen werden kann. 
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Die  Wandkonstruktionen können  an  bekleidete Stahlbauteile angeschlossen werden, da durch  die  kraft-

schlüssige Verbindung z.B. mit  an den  Stahlbauteilen angeschweißten Gewindestangen  2 M6,  druck-

fester Hinterfütterung  der  Metallanschlussprofile unter Verwendung  von  Unterlegscheiben  der  Metall-

ständet-wand, im Fall  der  Stoßbeanspruchung ein Bauteilversagen ausgeschlossen werden kann. Da-

her bestehen keine brandschutztechnischen Bedenken gegen  den in  Abschnitt  4.12  beschriebenen 

und  in der  Anlage  9  dargestellten Brandwandanschluss  an  Stahlbauteile. 

Die in  Abschnitt  4,13  beschriebenen und  in der  Anlage  9  dargestellten Einbauvarianten  der  Hohltraum-

dosen können aus brandschutztechnischer Sicht akzeptiert werden, weil  die  Glpsdicken auf jeder 

Wandseite erhalten bleiben bzw. aufgrund  der  geringen Durchmesser  der  Hohlraumdosen  die  fehlende 

Blechplattenlage keinen negativen Einfluss auf das Ergebnis einer Stoßbeanspruchung Im Sinne  der 

Prüfrandbedingungen  in  Verbindung mit  der  Größe  des  Bleischrotsackes  in  dem Bereich hat. Ein 

gegenüberliegender Einbau  von  Installationsdosen ist nur zulässig, wenn  die  gegenüberliegenden 

Installationsdosen jeweils  in der  erforderlichen Beplankungsdicke eingehaust oder mit Gipsmörtel  in 

Beplankungsdicke umschlossen sind. 

Aus brandschutztechnischen Gründen bestehen keine Bedenken gegen  die in  Abschnitt  4.14  beschrie-

benen und  der  Anlage  6  dargestellten gleitenden Deckenanschlüsse, weil durch  die  zweireihige Befes-

tigung mit Schwerlastdübeln  2 6 mm, in  Verbindung mit  2 1,5 mm  dicken Unterlegscheiben  0 2 30 mm 

(Befestigungsabstände  5 500 mm)  nach einer Brandbeanspruchungsdauer  von 90  Minuten bzw. einer 

dreimaligen Stoßbeanspruchung mit jewells  3000  Nm sichergestellt ist, dass  der. Raumabschluss  in 

diesen Bereichen gewahrt bleibt. 

Die in  Abschnitt  4.15  beschrlebenen  und  in der  Anlage  7  dargestellten Bodenanschlüsse können  brand-

schutztechnisch akzeptiert werden  da,  die  Gesamtbekleidungsdicken erhalten bleiben  und  eine obere 

Überdeckung zur Wandbeplankung  von 2 20 mm  vorhanden ist. 

Gegen  die in  Abschnitt  4.16  beschriebenen und  in der  Anlage  8  dargestellten Bewegungsfu-

gen/gleitenden Wandanschlüsse bestehen keine brandschutztechnischen Bedenken, weil  die maximal 

30 mm  breiten Fugen mit  2 12,5 mm  dicken Knauf-Gipsplatten  in  Verbindung mit Stahlblechen über-

deckt werden und damit  die  Bekleidungsdicken je Wandseite erhalten bleiben. 

5.2  Zusammenfassung 

Die in  Abschnitt  4  beschriebene Ausführungs- und Anschlussdetails  der  Trennwandkonstruktionen,  die 

in  eine Feuerwiderstandsklasse  F 90-A  gemäß DIN  4102-2  mit mechanischer Beanspruchung gemäß 

DIN  EN 1363-2  eingestuft werden sollen, werden auf  der  Grundlage umfangreicher Prüferfahrungen 
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des  Verfassers dieser gutachterlichen Stellungnahme  an  Wandkonstruktionen und  den  dazugehörigen 

Befestigungen beurteilt. 

Auf  der  Grundlage vorliegender Prüferfahrungen bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Be-

denken  die In  Abschnitt  4  beschriebenen Wandkonstruktionen entsprechend  den  angegebenen Rand-

bedingungen auszuführen und  in die  Feuerwiderstandsklasse  F 90-A  gemäß DIN  4102-2  mit 

mechanischer Beanspruchung gemäß DIN  EN 1363-2  einzustufen, wenn  die in  Abschnitt  4.1  bis  4.17 

angegebenen konstruktiven Randbedingungen und  die  Konstruktionsgrundsätze eingehalten werden. 

Über eine Brandbeanspruchungsdauer  von  mindestens  90  Minuten ist  bel  den  Wandkonstruktionen 

gemäß Abschnitt  4  mit Sicherheit gewährleistet, dass 

die  Tragfähigkeit  der  Konstruktion unter Eigengewicht erhalten bleibt, 

keine unzulässigen Temperaturerhöhungen über  die  Anfangstemperatur auf  der  dem Feuer ab-

gekehrten Seite auftreten, 

der  Raumabschluss gewahrt bleibt und 

sie  in der  Lage sind, eine dreimalige Stoßbeanspruchung im Sinne  der  DIN  EN 1363-2  mit jeweils 

3000  Nm ohne Bauteilversagen aufzunehmen. 

Die in  Abschnitt  4  beschriebenen und  in den  Anlagen  1  -  9  dargestellten Wandkonstruktionen stellen 

mit  den  Ausführungs- und Anschlussdetails keine wesentliche Abweichungen gegenüber  der  klassifi-

zierten Konstruktionen gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-3191/232/14-

MPA  BS der. 

6 Besondere Hinweise 

6.1  Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur für  den  Anwendungsfall, dass  die  beurteilten 

Wandkonstruktionen keine Auflast aufnehmen müssen und nicht Bestandteil  des 

Gesamttragwerks  der  jeweiligen Baukonstruktion 

6.2  Diese gutachterliche Stellungnahme Ist kein allgemeiner bauaufsichtlicher Verwend- bzw. An-

wendbarkeitsnachweis im bauaufsichtlichen Verfahren  in den  Ländern  der  Bundesrepublik 

Deutschland,  sondern dient als Grundlage für technische Beratungen  der  Knauf Gips  KG, 

lphofen, bei entsprechenden Bauvorhaben im Hinblick auf  die  Ausstellung  der  Übereinstim-

mungserklärung  des  Errichters z.B.  in  Verbindung mit „nicht wesentlichen Abweichungen" gegen-

über dem allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis. 
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6.3  Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur  In  brandschutztechnischer Hinsicht. Aus  den  für  die 

Wandkonstruktion gültigen technischen Baubestimmungen und  der  jeweiligen Landesbauord-

nung bzw.  den  Vorschriften für Sonderbauten können sich weitergehende Anforderungen erge-

ben -  z. B.  Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Lüftungstechnik  o.  ä. 

6.4  Das brandschutztechnische Gesamtkonzept Ist nicht Gegenstand dieser gutachterlichen Stel-

lungnahme. 

6.5 Die vg.  brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn  die  angrenzenden Bauteile mindestens 

die  gleiche Feuerwiderstandsdauer wie  die  Wandkonstruktion aufweisen. 

6.6  Änderungen  und  Ergänzungen  von  Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen 

Stellungnahme) sind nur nach Rücksprache  mit  der  IBB GmbH Groß Schwülper möglich. 

6.7 Die  ordnungsgemäße Ausführung liegt ausschließlich  in der  Verantwortung  der  ausführenden 

Unternehmen. 

6.8 Diese Gutachterliche Stellungnahme ersetzt  die  gutachterliche Stellungnahme Nr.  GA-2017/074 
-Ap vom  24.05.2023. 

6.9 Diese gutachterliche Stellungnahme endet mit  der  Gültigkeit  des  allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnisses Nr. P-3191/232/14-MPA  BS,  spätestens  am 16.12.2029. 

6.10 Di(  e'Gültigkeitsdauer kann auf Antrag und  in  Abhängigkeit vom  Stand der  Technik verlängert wer-

,ded 
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MW-Prolil  2 

• 

• 

Zusätzliches 
MW-Profil 

MW-Prof111 

Knauf Profil überiappung  4. 

CW /  UA 50 2 500 mm 

CWI MW!  UA 75 2 750  nun 

CW/ MW /  UA  100 k 1090 mm 

Im Überlappungsberelch  die Profile 

vernieten, crimpem oder verschrauben. 

Prinzipdarstellungen 

Anlage  1 

zur Gutachterlichen 

Stellungnahme 
GA-2017/074 

tvvie  4. 02  7c) 4 

Raumabschließende Trennwände  F90-A  gemäß DIN  4102-2  mit 
mechanischer Beanspruchung 

Profilverlängerungen 

Varlante 1 Variante 2 Varlante 3 

2  Knauf  Prof le  stumpf 
gestoßen, rrft zusätzlichem 
Knauf Profil goschachtett 

Knauf CW-Profil  2 

•  

12 

• Zusätzliches 
Knauf CVV-Profil 

Knauf CW-Profil  1 

2  Knauf  Profile  stumpf 
gestoßen, mit zusinzlichern 
UW-Profil verbunden 

Knauf CW-Profil  2 
oder UA•Profil  2 

• Zusätzliches 
UW-Profil 

6 

Knauf CW•Prefil 
oder  UA-Profil  1 

2  Knauf  Profile 
als Kasten geschachtelt 

• Knauf CW-Profil  2 

1(nauf CW-Profil  1 

•  



• 

CW-Proill 

s 30 mm  Firehoard-
Ausgleichsstreffen 

Knauf Universal-
schraube  FN 4,3 x 85 

r•-• 
VI 

• 

• 

• 

MW-Profit 

z 12,5 mm  GKF/Fireboard 
Ober  die  gesamte Wandhöhe 

Schnellbauschnrube TN/XTN 

Maße  In mm 
Prinzipdaratellungen 

Variante 1 
s 30 mm Fireboard-Ausgleichestreifen 

Variante 2 
Mil s 30 min Fireboard•Ausgleichestreifen und 
%flinch:lei 

  

CW-Profil  mit 
Profilwechsel 

s 30 mm  Fireboard-
Ausglaichsstreiten 

Knauf Universal-

 

schraube  FN 4,3 x 85 

Variante  3 

Mil k 12,6  nun GKF/Firebord Über  die  gesamie 
Wandhöhe 

• 

CW-Proft 

s 12,5 run GITIFirebord 
fiber die  gesamte  Wandhlifie 

Schnellbauschraube INIXTN 

Variante  4 
Mit  z 12,5 mm  GKF/Fireboard über  die  gesamle 
Wandhöhe zur Optimierung  des  SchaUschutzes 

Raumabschließende Trennwände  F90-A  gemäß DIN  4102-2  mit 
mechanischer Beanspruchung 

Doppelständerwerk 

Anlage  2 

zur Gutachterlichen 
Stellungnahme 
GA-2017/074 
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Knauf CW-/MW-Profil als 
Harskonsuuktion zur Be-
festigung  der  ersten er-
forderlichen Beplankung 

. - . . 

Z A ; 

i" \,  \ \i\j\i\l%!\!\ 

, X x x 

 

--. 

 

77--Hg--. l. ' i` ,---:--: i ._... . 

 

-+ 

 

. • 

 

I 

      

1 

 

, 

Knauf Platten GKFiriF oder Fireboard 
Verzinktes Stahlblech  0,5 mm  dick, 
Stollüberlappung  k 100 min, 
Verlegung horizontel  

UW-Protil Knauf Plalten GKF/OF oder Fireboard 
Knauf  Profil Verzinktes Stahlbfech  k 0,6 mm  dick, 

Knauf Universalschraube  FN  Stoßüberlappung  k 100 mm, 

4,3 x 65, a s  500 mm Verlegung  horizontal 

Raumabschließende Trennwände  F90-A  gemäß DIN  4102-2  mit 
mechanischer Beanspruchung 

Ausführung mit verlorenem Ständerwerk 

Prinzipdarstellungen 

Anlage  3 

zur Gutachterlichen 

Stellungnahme 

GA-2017/074 
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Knauf Unlversalschreube 
FN odor Kg den 

Untergrund geeignetes 
nichtbrennbares 

Befestigungsmittel,  a s 
250 mm,  Unterlegscheibe 

2 34) mm,  d  k 1,5 mm 

UW-Profil 

Knauf  Profit 

Knaul Profil 

• Schnellbauschrauhe 
I -  

Eckschutzschiene • 
- 

Knauf Pleiten GKFirf oder Flroboard 
Verzinktes Stahlblech  0,6 mm  c6ck, 
Stofitibetleppung  100 mm, 
Verlegung  horizontal 

• Zulässig, brandschutztechnisdi aber nicht eriordedich 

Raumabschließende Trennwände  F90-A  gemäß DIN  4102-2  mit 
mechanischer Beanspruchung 

Eckausbildung  I 1-Stoß 

• T-Stoll 

Knauf Fugenspachtel 
Knauf Unlversaischraube  FN  oder Nr  den  Untergrund 
geeignetes nichtbrennbares Befestigungsmittel,  a 500 mm, 
Untertegschelbe  0 k 30 mm,  d  1,5 mm 

Dämmsloft, mindestens nichtbrennbar 

Knauf  Flatten  GKF/DF 
oder Fimboard 

Knauf  Profit 
Dichtungsmaterlal ' 

« Ecke 

Knauf Fugenspachtel 

Schnellbauschraube 

UW•Profil 

Verzichtes Stahlblech  1 
k 0,5 mm  dick, Z 

Stollübedappung 1 
2 100 mm, e el 
Vorlegung  horizontal Z7. 

vi 

Knauf Flexibles Eckenprolil 

Knauf Fugenspachtel 

Kantenschutzproill 
Knauf Schnellbauschrauben 
1.Lage:  z TN 3,6 x 25, as 750 mm 
2.Lager:  e  TN 3,6 x 35, a s 250 mm 

Prinzipdarstellungen 

Anlage  4 

zur Gutachterlichen 
Stellungnahme 
GA-20171074 
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• Quer zu Trapezblech 

Trapezbiech  Brandschutztechnisch klassifiziertes 
Trapezblechdach/-decke mit direkter 
Bekleidung bzw. abgehängter Decke 

Dichtungsmaterial 

Für  den  Untergrund 
geeignetes nichtbrennbares 

Befestigungsmittel,  a s  500 mm 

Knauf Platten GKF/DF oder Flreboard 

Dirrnmstoft, mindestens nichtbrennbar *  

Trennstrelfen  s 0,5 mm  • 

Knout  Fugenspachtel 

Unterlegschelbe 02 30 mm, d 2 1,5 mm 

Verzinktes Stahlblech  a 0,5 mm  dick. 
Sto6fiberleppung  2 100 mm, 
Verlegung  horizontal 

• Parallel zu Traperblech 

••• 

Dichtungsmaterial • 

Für  den  Untergrund 
geeignetes nichtbrennbares 

BefestigungsmIttel,  a 5 500 mm 

Knauf Platten GKF/DF oder Fireboard 
Dämmstoff, mindestens nichtbrennba' •  

Unteriegscheibe 0 a 30 inm, d 2 1,5 mm 

Verzinktes Stahlblech  2 0,5 mm  dick, 
Stofiliberlappung  a 100 mm, 
Verlegung  horizontal 

Trapezblech 

••.:1,7•7!' 

Trennstreifen  0,5 mm 

Knauf Fugenspachtel 

Brandschutztechnisch Idassiliziertes 
Trapezblechdachl•decke  mil  direkter 
Bekleidung tuw. abgehängter Decke 

a  Parallel zu Trapezblech 

Trepezblech 

        

BrandschutztechnIsch klassifiziertes 
Trapezblechdachbdecke  rail  direkter 
Bekleidung bzw. abgehängter Decke 

=1"•:'•••  ''.• 

Zusätzliches Blech  t  a 0,6 mm 

Für  den  Untergrund 
geeignetes nichtbrennbares 

Befestigungsngttel,  a s 500 mm 

Knauf Platten GKF/DF oder Fireboard 
Dämmstoff, mindestens nichtbrennbar 

      

     

Knauf Fugenspachiel 

Knauf Fugendeckstreilen • 

Unteilegscheibe  0 a 30 mm,  d  a 1,5 mm 

0W-Profil 
Verzinktes Stahlblech  0,5 mm  dick, 
Stoßüberlappung  2 100 mm, 
Verlegung  horizontal 

     

 

• • 

  

     

     

     

• Zulässig, brandschutztochnisch aber nicht erforderlich 

Raumabschließende Trennwände  F90-A  gemäß DIN  4102-2  mit 
mechanischer Beanspruchung 

Anschluss  an  Trapezblechdächer  I  -decken 

Prinzipdarslellungen 

Anlage  5 

zur Gutachterlichen 
Stellungnahme 
GA-2017/074 



g 

;  l Knauf Deckennagel;  a s 500 mm 

!  I StahlwInkel  z 40/80/3,0 mm 
; Knauf Fugenspachtel 

Knauf Plattenstreifen (verleint/verldebt) 
; Dichtungsmaterial 

Untertegscheibe  0 z 30 mm,  d  s 1,5  mm

i

 A 

UW-Proll 
2 Renton  Schwerbstdübel 

x 8 mm, a s 500 mm; 
versetzt befestlgt, Einbau nach 
Zulassung bzw. doppette Setztiefe 

Knaul Prolli 

fel 
4 

A I . 

• 

L 
Knauf Platten GKF/DF 

bum Flreboard 

a S 25 mm 

k 
• • --mme•ims 

      

Knatif Deckennagel;  a s 500 mm 

Schnellbauschreube TB  3,5 x 35 

Stahlklammer 
Komi  Platten GKF  z 2e 20 mm 

      

      

      

          

          

g 
N AJ 

         

If-Profit 60150/60 x 0,6 mm 

Knauf Platten GKFIDF bzw. Fireboard 

        

Stehhvinkel  40/8013,0 mm 

Für  den  Untergrund geeignetes 
nichtbrennbares Befestigungsmittel,  a s 500 min 
Unteriegscheibe  Elk 30 mm  d  2 1,5 mm 

            

Schemaschnitt  A  -  A 

S 500 mm UW-Proül 

sun mm 

•::.hv,erlestinbei 

• 

• Zulässig, brandschutztechnIsch aber nicht erforderlich 

Raumabschließende Trennwände  F90-A  gemäß DIN  4102-2  mit 
mechanischer Beanspruchung 

Gleitender Deckenanschluss 

Maße  in mm 
Prinederstellungen 

Anlage  6 

zur Gutachterlichen 
Stellungnahme 
GA-20171074 



••• . d2 • 

Knauf Platten GKF/DF bzw. Fireboard 
Verzinktes Stahlblech  2 0,5 mm  dick, 

Stoßüberlappung  2 100 mm, 
Verlegung  horizontal Verzinktes Stahlblech  2 0,5 min  dick 

Schnellbauschraube, a s 250 mm 
z 

'''• 

Knauf Platten GKF/DF bzw. Flreboard 
Schnellbauschraube,  a s 250 mm 

Dichtungsmatedal 

Knauf Fugenspachtel 

If*

'42 
Knauf  Deckennagol oder 

fur den  Untergrund geeIgneles nichtbrennbares 
Befestigungsmittel,  a s 500 min; 

Unterlegschelbe  0 2 30 mm, d2 1,5 mm 

1 

Verzinktes Stahlblech  z 0,5 mm  dick 

â n 

e 

Knauf Deckennagel oder 
fur den  Untergrund geeignetes 
nIchtbreimberes Befestigungs 

mittel,  a  g  500 mm,  Unterleg
schelbe  02 30 mm,  d  2 1,5 mm  

di +d2 

-f 
Knout  Platten GKF/DF bzw. Fireboard 
Verzinktes Stahlblech  2 0,6 mm  dick, 
Stoftüberlappung  2 100 mm, 
Verlegung  horizontal 

Knauf Platten GKF/DF bzw. Fireboard 
Schnellbauschraube,  a s 250 mm 
Dichtungsmaterial 

Knauf Fugenspachtel 

d.•  

' Zulässe, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich 

Raumabschließende Trennwände  F90-A  gemäß DIN  4102-2  mit 
mechanischer Beanspruchung 

Reduzierter Bodenanschluss 

Maße  in mm 
Prinzipdarstellungen 

Anlage  7 

zur Gutachterlichen 

Stellungnahme 

GA-2017/074 
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a 20 a k 20 a 20 • • . • • • • Knauf  Profit 

' Knauf Platten GKF/OF ' Verzinktes Stahlblech  k 0,5 mm die, 
Knauf Platten GKF/DF oder Flreboard b  = Plattenstreifen 

2 2 2 

_tai20i at  20 ta.20tai  
Zusätzliches Stahlblech, 
b  ..Plaltenstreifen 

Kean!  Profil Knauf  Profit UW-Profil  an  Boden und 
Decke je lx befestigt 

2 2 

1et20 .9. 20.a 2004 Zusätzliches Stahlblech,  b  = Plattenstreifen 

a 5 30 min 

UW-Prof11  am  Roden und Decke je lx befestigt 

' Knauf Fugenspachtel 

Trennstreifen  s 0,5 mm' 

Maße  in mm 

• Zulässig, brandschutztechnIsch aber nicht erforderlich PrInzipdarstallungen 

Raumabschließende Trennwände  F90-A  gemäß DIN  4102-2  mit Anlage  8 

mechanischer Beanspruchung 

Bewegungsfuge / gleitender Wandanschluss 

zur Gutachterlichen 
Stellungnahme 
GA-2017/074 

(AK'  



*- Brandschutztechnisch 
• Hassifizlerte Träger-

 

bekleidung  mind. 
feuerbeständig 

Kan if  Fugenspachtel 
Trennfix 

Trennwandkit 

UW-Profil 

Z.  O.  Gewindestange  0 k 6  nun 
(an Tear  geschweißt),  a s 500 mm; 
mit  Untedegscheibe  30  mie, d  k 1,5 mm 

Mil  Gipsmörtel verkleben 

Mil  Knauf Pleiten GKFIDF bzw. 
Firebord  in  Beplankungudicke 
umhausen 

Hohtwanddose 

Rahmen gemäß 
Tiefe  der Dose 
Knauf Schraube 
*Gipsplatten auf Gipsplatten' 

I 

          

           

           

           

           

           

     

Hohhuanddose 

     

     

Fugenspachte 
d k 25 mat 

     

          

           

           

            

d = Beplankungsdicke 

Maße  in mm 
Prinzipdarstellungen 

Raumabschließende Trennwände  F904  gemäß DIN  4102-2  mit 
mechanischer Beanspruchung 

Anschluss  an  Stahlträgerbekleidung  I 

Einbau  von  Hohlwanddosen 

Anlage  9 

zur Gutachterlichen 

Stellungnahme 

GA-2017/074 
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